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6 5 6 . Bundesgesetz: 41. Gehaltsgesetz-Novelle, 5. Nebengebührenzulagengesetz-Novelle, Änderung des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, des Bundestheaterpensionsgesetzes und des
Richterdienstgesetzes
(NR: GP XVI RV 149 AB 187 S. 28. BR: AB 2779 S. 441.)

6 5 7 . Bundesgesetz: 34. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle, Änderung der Bundesforste-Dienstordnung
und des Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetzes
(NR: GP XVI RV 150 AB 188 S. 28. BR: AB 2780 S. 441.)

6 5 8 . Bundesgesetz: Änderung der Reisegebührenvorschrift 1955
(NR: GP XVI RV 151 AB 189 S. 28. BR: AB 2781 S. 441.)

6 5 9 . Bundesgesetz: Änderung des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 und des Bundeslehrer-Lehrver-
pflichtungsgesetzes
(NR: GP XVI RV 152 AB 184 S. 28. BR: AB 2783 S. 441.)

656. Bundesgesetz vom 14. Dezember 1983,
mit dem das Gehaltsgesetz 1956 (41. Gehalts-
gesetz-Novelle), das Nebengebührenzulagen-
gesetz (5. Nebengebührenzulagengesetz-
Novelle), das Allgemeine Sozialversicherungs-
gesetz, das Bundestheaterpensionsgesetz und

das Richterdienstgesetz geändert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 612/1983, wird wie folgt geändert:

1. Am Ende des § 2 wird der Punkt durch einen
Beistrich ersetzt. Dem § 2 wird angefügt:

„8. Beamte der Post- und Telegraphenverwal-
tung."

2. § 12 Abs. 2 Z 2 erhält folgende Fassung:

„2. die Zeit der Ableistung des Präsenzdienstes
nach dem Wehrgesetz 1978 und des Zivildien-
stes nach dem Zivildienstgesetz sowie die Zeit
der Tätigkeit als Fachkraft der Entwicklungs-
hilfe im Sinne des Entwicklungshelfergeset-
zes, BGBl. Nr. 574/1983;"

3. Im §12 Abs. 2 Z 6 erster Satz wird nach
„H 2" die Wortgruppe „ , PT 1 bis PT 4" einge-
fügt.

4. Im § 12 a Abs. 2 Z 1 wird die Wortgruppe
„und H 2 bis H 4" durch die Wortgruppe „ , H 2
bis H 4 und PT 1 bis PT 9" ersetzt.

5. § 12 a Abs. 9 letzter Satz erhält folgende Fas-
sung:

„Für die Bemessung des Ruhegenusses anrechen-
bare Zulagen — ausgenommen die Verwendungs-
zulage und die Dienstzulage nach § 82 c — sind bei
der Ermittlung der Ergänzungszulage dem Gehalt
zuzurechnen."

6. § 20 b Abs. 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Kein Bestandteil der monatlichen Fahrtaus-
lagen sind die Kosten für einen Ermäßigungsaus-
weis eines öffentlichen Beförderungsmittels. Diese
Kosten sind, sofern der Beamte Anspruch auf Aus-
zahlung eines Fahrtkostenzuschusses hat, gemein-
sam mit dem Betrag zu ersetzen, der für den auf die
Geltendmachung dieser Kosten folgenden über-
nächsten Monat gebührt."

7. § 22 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Der Pensionsbeitrag beträgt 7,5 vH der
Bemessungsgrundlage. Diese besteht aus

1. dem Gehalt,
2. den als ruhegenußfähig erklärten Zulagen

und
3. den einen Anspruch auf eine Zulage zum

Ruhegenuß begründenden Zulagen,

die der besoldungsrechtlichen Stellung des Beam-
ten entsprechen. Den Pensionsbeitrag in der im
ersten Satz angeführten Höhe hat der Beamte auch
von den Teilen der Sonderzahlung zu entrichten,
die den unter Z 1 bis 3 genannten Geldleistungen
entsprechen."
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8. § 26 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Eine Abfertigung gebührt außerdem

1. einer verheirateten Beamtin, wenn sie inner-
halb von zwei Jahren nach ihrer Eheschlie-
ßung,

2. einer Beamtin, wenn sie innerhalb von 18 Jah-
ren nach der Geburt eines eigenen Kindes,
das im Zeitpunkt des Ausscheidens noch lebt,

3. einer Beamtin, wenn sie innerhalb von sechs
Monaten nach der Annahme eines Kindes,
das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet
hat und das im Zeitpunkt des Ausscheidens
noch lebt, an Kindes Statt (§ 15 Abs. 5 Z 1 des
Mutterschutzgesetzes 1979) oder innerhalb
von sechs Monaten nach der Übernahme
eines solchen Kindes in unentgeltliche Pflege
(§15 Abs. 5 Z 2 des Mutterschutzgesetzes
1979),

freiwillig aus dem Dienstverhältnis austritt."

9. Dem § 27 wird angefügt:

„(4) Wird eine Beamtin, die gemäß § 26 Abs. 3
aus dem Dienstverhältnis ausgetreten ist, innerhalb
von sechs Monaten nach Beendigung dieses Dienst-
verhältnisses in ein Dienstverhältnis zu einer inlän-
dischen Gebietskörperschaft aufgenommen, so hat
sie dem Bund die anläßlich der Beendigung des bis-
herigen Dienstverhältnisses gemäß § 26 Abs. 3
erhaltene Abfertigung insoweit zurückzuerstatten,
als diese den im Abs. 2 letzter Satz angeführten
Überweisungsbetrag übersteigt."

10. Die Tabellen im § 28 Abs. 3 erhalten fol-
gende Fassung:

11. Im § 30 Abs. 1 wird der Betrag „1 084 S"
durch den Betrag „1 117 S" und der Betrag
„1 377 S" durch den Betrag „1 418 S" ersetzt.

12. Im § 30 b Abs. 2 werden ersetzt:
a) in Z 1 der Betrag „375 S" durch den

Betrag „385 S",
b) in Z 2 und Z 3 lit. a der Betrag „984 S"

durch den Betrag „1010 S",
c) in Z 3 lit. b der Betrag „1 182 S" durch

den Betrag „1 214 S".

13. § 30 c Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Pflegedienst-Chargenzulage beträgt
monatlich

1. für Stationspfleger und Stationsschwestern
1 506 S,

2. für Oberpfleger und Oberschwestern 1 939 S,
3. für Pflegervorsteher und Oberinnen 2 371 S."

14. Im § 38 Abs. 1 wird der Betrag „695 S" durch
den Betrag „714 S" ersetzt.

15. Im § 38 a Abs. 1 wird der Betrag „519 S"
durch den Betrag „533 S" ersetzt.

16. Die Tabelle im § 39 Abs. 3 erhält folgende
Fassung:
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17. Die Tabelle im §42 Abs. 1 erhält folgende
Fassung:

18. Im § 42 Abs. 1 letzter Satz wird der Betrag
„54 533 S" durch den Betrag „56 172 S" ersetzt.

19. Im §43 Abs. 1 wird der Betrag „2737 S"
durch den Betrag „2 810 S" ersetzt.

20. Im § 45 Abs. 1 werden ersetzt:
a) in Z 1 der Betrag „6499 S" durch den

Betrag „6673 S",
b) in Z 2 der Betrag „8125 S" durch den

Betrag „8342 S",
c) in Z3 der Betrag „9749 S" durch den

Betrag „10009 S",
d) in Z 4 der Betrag „11374 S" durch den

Betrag „11678 S" und
e) in Z 5 der Betrag „13000 S" durch den

Betrag „13347 S".

21. Die Tabelle im § 48 Abs. 3 erhält folgende
Fassung:

22. Im § 50 Abs. 3 wird der Betrag „4 974 S"
durch den Betrag „5 107 S" ersetzt.

23. Die Tabelle im § 55 Abs. 1 erhält folgende
Fassung:

24. § 55 Abs. 2 erster Satz erhält folgende Fas-
sung:

„Das Gehalt des Lehrers beginnt, soweit im fol-
genden nicht anderes bestimmt wird, mit der
Gehaltsstufe 1, in der Verwendungsgruppe L 1
jedoch mit der Gehaltsstufe 2."

25. Im § 56 Abs. 2 wird der Betrag „2 176 S"
durch den Betrag „2 234 S" ersetzt.

26. Im § 57 Abs. 1 wird nach dem Wort „Unter-
richtsanstalten" der Ausdruck „(mit Ausnahme der
Pädagogischen Institute)" eingefügt.

27. § 57 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
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28. Dem § 57 wird angefügt:

„(9) Den Abteilungsleitern an Pädagogischen
Instituten gebührt eine Dienstzulage, die durch die
Verwendungsgruppe, die Dienstzulagengruppe und
die Gehaltsstufe bestimmt wird. Die Dienstzulagen-
gruppe richtet sich nach der Zahl der Lehrer des
Betreuungsbereiches der betreffenden Abteilung.
Die Einreihung der Abteilungen in die Dienstzula-
gengruppen ist vom zuständigen Bundesminister im
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler durch Ver-
ordnung festzusetzen. Die Abs. 2, 6 und 7 sind auf
Abteilungsleiter an Pädagogischen Instituten sinn-
gemäß mit der Maßgabe anzuwenden, daß die
Dienstzulage im Ausmaß von zwei Dritteln des
gemäß Abs. 2 in Betracht kommenden Betragsan-
satzes gebührt."

29. Im § 58 Abs. 1 Z 10 werden die Worte „an
Pädagogischen Instituten und Berufspädagogischen
Instituten" durch die Worte „Abteilungsvorständen
(Abteilungsleitern) an Privatschulen mit eigenem
Organisationsstatut gemäß § 14 Abs. 2 lit. b des Pri-
vatschulgesetzes, BGBl. Nr. 244/1962, die mit Päd-

agogischen Instituten nach Bildungshöhe, Bil-
dungsaufgabe und Organisationsstruktur vergleich-
bar sind" ersetzt.

30. Im § 58 Abs. 4 werden die Beträge „530 S"
und „971 S" durch die Beträge „544 S" und
„997 S" ersetzt.

31. Im §58 Abs. 5 Z 3 wird der Ausdruck
„Arbeitslehrerinnen" durch den Ausdruck „Leh-
rern für Werkerziehung" ersetzt.

32. Dem § 58 Abs. 5 wird angefügt:

„Lehrern, die auf den in Z 3 und 4 angeführten
Arbeitsplätzen verwendet werden und die auch die
dort angeführte Befähigung aufweisen, gebührt
eine Dienstzulage auch dann, wenn sie der Ver-
wendungsgruppe L 2b 1 angehören."

33. § 58 Abs. 6 erhält folgende Fassung:

„(6) Die im Abs. 5 angeführte Dienstzulage
beträgt

In der Verwendungsgruppe L 3 erhöht sich diese
Dienstzulage bei den im Abs. 5 Z 1 genannten
Fremdsprachlehrern an Polytechnischen Lehrgän-
gen und bei den im Abs. 5 Z 3 genannten Lehrern
für Werkerziehung an Polytechnischen Lehrgän-
gen und an hauswirtschaftlichen Berufsschulen um
298 S. In der Verwendungsgruppe L 2b 1 erhöht
sich die im ersten Satz angeführte Dienstzulage bei
den im Abs. 5 Z 3 genannten Lehrern für Werker-
ziehung an Polytechnischen Lehrgängen und an
hauswirtschaftlichen Berufsschulen um 89 S."

34. Im § 59 Abs. 2 wird der Betrag „1 752 S"
durch den Betrag „1 799 S" ersetzt.

35. Im § 59 Abs. 3 erster Satz wird der Ausdruck
„in der gleichen Gehaltsstufe" durch den Ausdruck
„in der nächstniedrigeren Gehaltsstufe, sofern die-
ses Gehalt das Gehalt der Verwendungsgruppe L 1
übersteigt" ersetzt.

36. § 59 Abs. 7 erhält folgende Fassung:
„(7) Lehrern der Verwendungsgruppen L 3 und

L 2 b 1, die die im § 58 Abs. 5 Z 3 und 4 angeführte
Befähigung aufweisen und auf einem der in diesen
Bestimmungen angeführten Arbeitsplätze verwen-
det werden, ohne auf eine entsprechende Planstelle
ernannt zu sein, ferner Kindergärtnerinnen mit der
Befähigung für Sonderkindergärten, die an solchen
verwendet werden, sowie Kindergärtnerinnen, die
an Übungskindergärten verwendet werden, gebührt
für die Dauer dieser Verwendung eine Dienstzu-
lage im Ausmaß der im § 58 Abs. 6 für die betref-



255. Stück — Ausgegeben am 30. Dezember 1983 — Nr. 656 2709

fende Verwendungsgruppe vorgesehenen Dienstzu-
lage, wobei die im § 58 Abs. 6 zweiter beziehungs-
weise dritter Satz vorgesehene Erhöhung nur bei
einer Verwendung an Polytechnischen Lehrgängen
und an hauswirtschaftlichen Berufsschulen in
Betracht kommt; § 58 Abs. 7 gilt sinngemäß."

37. Im § 59 Abs. 9 wird in Z 1 der Betrag
„589 S" durch den Betrag „605 S", in Z 2 der
Betrag „894 S" durch den Betrag „918 S" und in
Z 3 der Betrag „1 226 S" durch den Betrag
„1 259 S" ersetzt.

38. Im § 59 Abs. 10 wird der Betrag „589 S"
durch den Betrag „605 S" ersetzt.

39. § 59 Abs. 11 erhält folgende Fassung:

„(11) Lehrern an der Höheren technischen Bun-
deslehranstalt und Bundes-Handelsschule Wien V,
an Blindeninstituten und an Taubstummeninstitu-
ten, die in Klassen zu unterrichten haben oder als
Erzieher oder Sonderkindergärtnerinnen Gruppen
zu betreuen haben, in denen sich Schüler mit ver-
schiedenen Arten von Behinderungen befinden,
gebührt für die Dauer einer solchen Verwendung
eine Dienstzulage von 918 S; § 58 Abs. 7 gilt sinn-
gemäß."

40. § 59 Abs. 12 Z 5 erhält folgende Fassung:
„5. Lehrern der Verwendungsgruppen

a) L 3 und
b) L 2b 1,
die an allgemeinbildenden Pflichtschulen
ganzjährig mit der Erteilung übungsschulmä-
ßigen Unterrichts als Lehrer für Werkerzie-
hung (für Schüler der Bildungsanstalt für
Arbeitslehrerinnen) oder als Religionslehrer
(für Studierende der Religionspädagogischen
Akademien) betraut sind."

41. Im § 59 Abs. 13 Z 1 lit. c wird der Betrag
„707 S" durch den Betrag „726 S" ersetzt.

42. An die Stelle des § 59 Abs. 13 Z 1 lit. d und e
treten folgende Bestimmungen:
„d) in den Fällen des Abs. 12 Z 4 und 5 den

Unterschiedsbetrag zwischen dem Gehalt
(einschließlich einer allfälligen Dienstalterszu-
lage) des Lehrers und dem Gehalt (einschließ-
lich einer allfälligen Dienstalterszulage), das
dem Lehrer gebühren würde, wenn er
aa) im Falle des Abs. 12 Z 4 lit. a und des

Abs. 12 Z 5 lit. a zum Lehrer der Ver-
wendungsgruppe L 2b 1 ernannt worden
wäre,

bb) im Falle des Abs. 12 Z 4 lit. b und des
Abs. 12 Z 5 lit. b zum Lehrer der Ver-
wendungsgruppe L 2a 1 ernannt worden
wäre,

cc) im Falle des Abs. 12 Z 4 lit. c zum Leh-
rer der Verwendungsgruppe L 2a 2
ernannt worden wäre;"

43. Im § 59 Abs. 14 werden ersetzt:
a) In Z 1 lit. a, Z 2 und Z 3 der Betrag

„418 S" durch den Betrag „429 S",
b) in Z 1 lit. b der Betrag „522 S" durch den

Betrag „536 S" und
c) in Z 4 der Betrag „209 S" durch den

Betrag „215 S".

44. Nach § 59 wird eingefügt:

„§ 59 a. (1) Für die Zeit, während der ein Abtei-
lungsleiter an einem Pädagogischen Institut zusätz-
lich mit der Leitung des Pädagogischen Institutes
betraut ist, gebührt ihm eine Dienstzulage im Aus-
maß des Unterschiedsbetrages zwischen der
Dienstzulage, die ihm gemäß § 57 Abs. 9 gebührt,
und jener Dienstzulage, die ihm gemäß § 57 Abs. 2
gebühren würde, wenn diese Bestimmung auf Lei-
ter eines Pädagogischen Institutes anwendbar wäre.
Bei der Ermittlung des Betrages, der sich nach § 57
Abs. 2 ergibt, sind die Bemessungskriterien des § 57
Abs. 9 erster bis dritter Satz mit der Maßgabe anzu-
wenden, daß sich die Dienstzulagengruppe nach
der Zahl der Lehrer des Betreuungsbereiches des
gesamten Pädagogischen Institutes richtet.

(2) Die Dienstzulage nach Abs. 1 ist ruhegenuß-
fähig

1. im Ausmaß eines Drittels, wenn die Funktion
des Leiters eines Pädagogischen Institutes
durch ein Jahr ausgeübt wurde,

2. im Ausmaß von zwei Dritteln, wenn die Funk-
tion des Leiters eines Pädagogischen Institutes
durch zwei Jahre ausgeübt wurde,

3. im vollen Ausmaß, wenn die Funktion des
Leiters eines Pädagogischen Institutes durch
mindestens drei Jahre ausgeübt wurde.

(3) Abs. 2 ist auch dann anzuwenden, wenn die
nach Abs. 1 gebührende Dienstzulage vor dem
Übertritt oder der Versetzung in den Ruhestand
weggefallen ist. In diesem Fall ist bei der Bemes-
sung des Ruhegenusses auszugehen:

1. von jener Dienstzulagengruppe und allfälligen
Erhöhung der Dienstzulage, die für den
betreffenden Lehrer zuletzt wirksam war,

2. von der Gehaltsstufe, der der Lehrer unmittel-
bar vor seinem Übertritt oder seiner Verset-
zung in den Ruhestand angehört hat.

(4) Von der Dienstzulage nach Abs. 1 sowie von
dem dieser Dienstzulage entsprechenden Teil der
Sonderzahlung ist der Pensionsbeitrag zu entrich-
ten."

45. Die Tabelle im § 60 Abs. 1 erhält folgende
Fassung:
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46. § 60 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Lehrern (Kindergärtnerinnen) der Verwen-
dungsgruppe L 3, die — ohne die im § 58 Abs. 5
Z 3, 4 oder 5 angeführten Befähigungen aufzuwei-
sen — in einer der in diesen Bestimmungen ange-
führten Verwendungen beschäftigt werden, sowie
Religionslehrern der Verwendungsgruppe L 3, die
an Hauptschulen, Sonderschulen oder Polytechni-
schen Lehrgängen verwendet werden, gebührt für
die Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage
von 356 S; sie erhöht sich bei den an Polytechni-
schen Lehrgängen verwendeten Lehrern um 298 S;
§ 58 Abs. 7 gilt sinngemäß. Der erste Satz ist auf
Lehrer der Verwendungsgruppe L 2b 1, die das
Ernennungserfordernis für diese Verwendungs-
gruppe ausschließlich nach Z 26.2 lit. b oder Z 26.8
der Anlage 1 zum BDG 1979 erfüllen, sinngemäß
mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Dienstzu-
lage 107 S und die für die Verwendung an Poly-
technischen Lehrgängen vorgesehene Erhöhung
der Dienstzulage 89 S beträgt; Abs. 1 ist auf diese
Lehrer nicht anzuwenden."

47. Die Tabelle im § 60 a Abs. 2 erhält folgende
Fassung:

48. Die Tabelle im §65 Abs. 1 erhält folgende
Fassung:

49. Im § 65 Abs. 3 wird der Betrag „2 006 S"
durch den Betrag „2 060 S" ersetzt.

50. Im §65 Abs. 4 wird der Betrag „1 178 S"
durch den Betrag „1 209 S" ersetzt.

51. Die Tabelle im §72 Abs. 1 erhält folgende
Fassung:

52. § 73 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Dem Wachebeamten gebührt eine ruhege-
nußfähige Dienstzulage. Sie beträgt während der
Dauer des provisorischen Dienstverhältnisses 217 S
und nach der Definitivstellung

53. Im § 73 a werden die Beträge „707 S",
„748 S" und „885 S" durch die Beträge „726 S",
„768 S" und „909 S" ersetzt.

54. Im § 73 b wird der Betrag „418 S" durch den
Betrag „429 S" ersetzt.
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55. Die Tabelle im § 74 Abs. 1 erhält folgende
Fassung:

56. Die Tabelle im § 76 Abs. 1 erhält folgende
Fassung:

57. Im § 76 a Abs. 1 werden die Beträge „841 S",
„631 S" und „419 S" durch die Beträge „863 S",
„648 S" und „430 S" ersetzt.

58. Im § 77 Abs. 1 wird der Betrag „695 S" durch
den Betrag „714 S" ersetzt.

59. Die Tabelle im § 78 Abs. 1 erhält folgende
Fassung:

60. Im § 79 a wird der Betrag „1 785 S" durch
den Betrag „1 833 S" ersetzt.

61. Im § 79 b Z 3 werden die Beträge „342 S"
und „411 S" durch die Beträge „351 S" und
„422 S" ersetzt.

62. Nach § 82 wird eingefügt:

„ABSCHNITT IX

Beamte der Post- und Telegraphenverwaltung

A n w e n d u n g s b e r e i c h und G e h a l t
§ 82 a. (1) Dieser Abschnitt ist auf die Besol-

dungsgruppe der Beamten der Post- und Telegra-
phenverwaltung anzuwenden.

(2) Das Gehalt des Beamten der Post- und Tele-
graphenverwaltung wird duch die Verwendungs-
gruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt
und beträgt:

(3) Den im § 184 b Abs. 4 BDG 1979 angeführ-
ten Beamten gebührt während der Zeit ihrer inner-
betrieblichen Ausbildung zu dem gemäß Abs. 2 in
Betracht kommenden Gehalt eine ruhegenußfähige
Ergänzungszulage von 1 994 S. Diese Ergänzungs-
zulage erhöht sich nach zweijähriger Verwendung
auf 2 175 S.

(4) Das Gehalt des Beamten der Post- und Tele-
graphenverwaltung beginnt, soweit im folgenden
nicht anderes bestimmt wird, mit der Gehalts-
stufe 1. Wenn es jedoch besondere dienstliche
Rücksichten geboten erscheinen lassen, kann dem
Beamten der Post- und Telegraphenverwaltung bei
der Anstellung durch Verfügung des Bundespräsi-
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denten unmittelbar eine höhere Gehaltsstufe zuer-
kannt werden; hiebei ist nach Maßgabe der Bestim-
mungen über den Vorrückungsstichtag auf die bis-
herige Berufslaufbahn und die künftige Verwen-
dung des Beamten Bedacht zu nehmen.

A u ß e r o r d e n t l i c h e V o r r ü c k u n g u n d
D i e n s t a l t e r s z u l a g e

§ 82 b. (1) Dem Beamten, der fünf Jahre in der
höchsten Gehaltsstufe verbracht hat, gebührt eine
außerordentliche Vorrückung in der Höhe des
letzten Vorrückungsbetrages seiner Verwendungs-
gruppe. Diese außerordentliche Vorrückung gilt als
Vorrückung im Sinne des § 5 Abs. 2 des Pensions-
gesetzes 1965.

(2) Dem Beamten, der fünf Jahre Anspruch auf
die außerordentliche Vorrückung gehabt hat,
gebührt eine ruhegenußfähige Dienstalterszulage
im Ausmaß des Eineinhalbfachen der außerordent-
lichen Vorrückung.

(3) Die §§ 8 und 10 sind sinngemäß anzuwen-
den.

D i e n s t z u l a g e , D i e n s t a b g e l t u n g

§ 82 c. (1) Dem Beamten der Post- und Telegra-
phenverwaltung, der dauernd mit der Ausübung
einer im Abs. 2 oder in einer Verordnung gemäß
Abs. 3 angeführten Funktion betraut ist, gebührt
eine ruhegenußfähige Dienstzulage. Sie beträgt:

(2) Den Dienstzulagengruppen werden folgende Richtfunktionen zugewiesen:

(3) Durch Verordnung sind den Dienstzulagen-
gruppen weitere Funktionen zuzuordnen, die den
im Abs. 2 angeführten Richtfunktionen hinsichtlich
ihrer Bedeutung und der mit ihrer Ausübung ver-
bundenen Verantwortung gleichzuhalten sind. Bei

der Zuordnung der Funktionen sind insbesondere
Art und Schwierigkeit der Tätigkeit, der Umfang
des Aufgabenbereiches, die dem Arbeitsplatzinha-
ber in seinem Aufgabenbereich eingeräumte Selb-
ständigkeit, die Verfügungsberechtigung, die
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Eigenverantwortlichkeit der Tätigkeit und die
organisatorische Stellung des Arbeitsplatzes zu
berücksichtigen. Diese Verordnung ist vom Bun-
desminister für Verkehr im Einvernehmen mit dem
Bundeskanzler zu erlassen.

(4) Durch die für die Verwendungsgruppe PT 1
vorgesehene Dienstzulage gelten alle Mehrleistun-
gen des Beamten in zeitlicher und mengenmäßiger

Hinsicht als abgegolten. Jeweils die Hälfte dieser
Dienstzulage gilt als Abgeltung für zeitliche Mehr-
leistungen.

(5) Dem Beamten der Post- und Telegraphenver-
waltung, der dauernd mit der Ausübung einer der
nachstehend angeführten Verwendungen betraut
ist, gebührt eine ruhegenußfähige Dienstzulage. Sie
beträgt:

Die für den Omnibuslenkerdienst vorgesehene
Dienstzulage gebührt dem Beamten der Verwen-
dungsgruppe PT 8 auch dann, wenn er infolge
eines im Omnibuslenkerdienst erlittenen Dienstun-
falles nicht mehr in diesem Dienst verwendet wer-
den kann.

(6) Durch Verordnung können weitere Verwen-
dungen der Verwendungsgruppe PT 5 der Anwen-
dung des Abs. 5 unterstellt werden, wenn sie hin-
sichtlich ihrer Bedeutung und der mit ihrer Aus-
übung verbundenen Verantwortung der im Abs. 5
angeführten Verwendung eines Bautruppführers
gleichzuhalten sind. Diese Verordnung ist vom
Bundesminister für Verkehr im Einvernehmen mit
dem Bundeskanzler zu erlassen. Abs. 3 zweiter Satz
ist sinngemäß anzuwenden.

(7) Übt ein Beamter der Post- und Telegraphen-
verwaltung eine im Abs. 2 oder 5 angeführte oder
gemäß Verordnung nach Abs. 3 oder 6 gleichzuhal-
tende Verwendung nicht dauernd, aber mindestens
während eines Kalendermonates aus, so gebührt
ihm hiefür eine nicht ruhegenußfähige Dienstabgel-
tung im Ausmaß der Dienstzulage, die sich gemäß
den entsprechenden Bestimmungen des Abs. 2
beziehungsweise Abs. 5 ergibt. Hat der Beamte
bereits Anspruch auf eine Dienstzulage, so gebührt
die Dienstabgeltung nur in dem diese Dienstzulage
übersteigenden Ausmaß. Abs. 4 ist sinngemäß
anzuwenden.

(8) Auf Beamte, die ständig mit der vorüberge-
henden vertretungsweisen Wahrnehmung wech-
selnder Arbeitsplätze betraut sind, sind Abs. 7 und
gegebenenfalls § 82 d Abs. 2 mit der Maßgabe
anzuwenden, daß die verschiedenen Vertretungstä-

tigkeiten wie eine durchgehende Vertretungstätig-
keit zu werten sind. Die Höhe der Dienstabgeltung
und einer allfälligen Verwendungsabgeltung nach
§ 82 d Abs. 2 ist je nach ausgeübter Tätigkeit
anteilsmäßig zu ermitteln. Arbeitsfreie Tage sind
hiebei der unmittelbar zuvor ausgeübten Tätigkeit
zuzurechnen.

(9) Die Abs. 1 bis 8 sind nicht auf Zeiten anzu-
wenden, in denen die vom Beamten ausgeübte Ver-
wendung einer niedrigeren Verwendungsgruppe
zugeordnet ist als jener, der der Beamte angehört.

V e r w e n d u n g s z u l a g e ,
V e r w e n d u n g s a b g e l t u n g und

E r g ä n z u n g s z u l a g e

§ 82 d. (1) Dem Beamten der Post- und Telegra-
phenverwaltung, der dauernd auf einem Arbeits-
platz einer höherwertigen Verwendungsgruppe sei-
ner Besoldungsgruppe verwendet wird und der
nicht zum Beamten dieser Verwendungsgruppe
ernannt ist, gebührt eine ruhegenußfähige Verwen-
dungszulage im Ausmaß von 50 vH des Betrages,
um den das Gehalt des Beamten vom Gehalt der
gleichen Gehaltsstufe der höherwertigen Verwen-
dungsgruppe überschritten wird.

(2) Abs. 1 ist auf Beamte, die solche Tätigkeiten
nicht dauernd, aber mindestens während eines
Kalendermonates ausüben, mit der Maßgabe anzu-
wenden, daß hiefür an Stelle der Verwendungszu-
lage eine nicht ruhegenußfähige Verwendungsab-
geltung in derselben Höhe gebührt. Eine in der
niedrigeren Verwendungsgruppe gebührende
Dienstzulage ist vor Ermittlung des Differenzbetra-
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ges dem Gehalt der niedrigeren Verwendungs-
gruppe zuzuzählen.

(3) Wird ein Beamter, der vorübergehend auf
einem Arbeitsplatz einer höheren Verwendungs-
gruppe seiner Besoldungsgruppe verwendet wurde,
unmittelbar daran anschließend auf diesem Arbeits-
platz dauernd verwendet und würde der für die
dauernde Verwendung vorgesehene Monatsbezug
den für die bisherige vorübergehende Verwendung
vorgesehenen Monatsbezug (zuzüglich Verwen-
dungsabgeltung) unterschreiten, so gebührt dem
Beamten eine nach Maßgabe des Erreichens eines
höheren Gehaltes einzuziehende, für die Bemes-
sung des Ruhegenusses anrechenbare Ergänzungs-
zulage im Ausmaß des Unterschiedsbetrages.

Ü b e r s t e l l u n g

§ 82 e. Wird ein Beamter einer anderen Besol-
dungsgruppe in die Besoldungsgruppe der Beamten
der Post- und Telegraphenverwaltung überstellt, so
richtet sich seine besoldungsrechtliche Stellung
nach seinem geltenden Vorrückungsstichtag.
Soweit jedoch Zeiten bei der Ermittlung des Vor-
rückungsstichtages gemäß § 12 Abs. 6 oder 7
gekürzt worden sind, ist die besoldungsrechtliche
Stellung von dem um diese bisher weggefallenen
Zeiträume verbesserten Vorrückungsstichtag her-
zuleiten. Die §§ 8 und 10 sind in allen Fällen sinn-
gemäß anzuwenden."

63. Im § 85 b Abs. 1 wird der Betrag „328 S"
durch den Betrag „337 S" ersetzt.

64. Im § 85 d Abs. 1 wird der Betrag „1 574 S"
durch den Betrag „1 616 S" ersetzt.

65. An die Stelle des § 86 Abs. 2 lit. a bis e treten
folgende Bestimmungen:
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66. Im § 86 Abs. 3 wird der Betrag „2 489 S"
durch den Betrag „2 555 S" ersetzt.

Artikel II

(1) Dieser Artikel ist auf die nachstehend ange-
führten Beamten anzuwenden:

1. Beamte der Jahrgänge bis 1923, die sich am
1. Juli 1983 im Dienststand befinden und an
diesem Tage der Dienstklasse VI, VII oder
VIII der Verwendungsgruppe A oder H 1
angehören,

2. Beamte der Jahrgänge ab 1924, die sich am
1. Jänner 1984 im Dienststand befinden und
an diesem Tage der Dienstklasse VI, VII oder
VIII der Verwendungsgruppe A oder H 1
angehören,

3. Beamte der Jahrgänge ab 1924, die in der Zeit
vom 1. Juli 1983 bis zum 31. Dezember 1983
als Angehörige der Dienstklasse VI, VII oder
VIII der Verwendungsgruppe A oder H 1
durch Versetzung in den Ruhestand oder
durch Tod aus dem Dienststand ausscheiden.

(2) Für die im Abs. 1 angeführten Beamten kann
zum Ausgleich von Härten, die sich für sie gegen-
über Laufbahnen vergleichbarer, ab 1. Juli 1982 in
die Dienstklasse VI der Verwendungsgruppe A
oder H 1 und ab 1. Jänner 1983 in die Dienst-
klasse VII der Verwendungsgruppe A oder H 1
beförderter Beamter ergeben haben, der für die
dienst- und besoldungsrechtliche Stellung in der
jeweiligen Dienstklasse maßgebende Tag vom
zuständigen Bundesminister im Einvernehmen mit
dem Bundeskanzler neu festgesetzt werden. Solche
Maßnahmen sind ausschließlich aus Anlaß der für
Beamte der Verwendungsgruppe A oder H 1 im
Juni und Juli 1982 eingetretenen Änderungen der
Beförderungspraxis für Beförderungen in die
Dienstklasse VI beziehungsweise aus Anlaß der für
Beamte der Verwendungsgruppen A und H 1 im
Dezember 1982 und Jänner 1983 eingetretenen
Änderung der Beförderungspraxis für Beförderun-
gen in die Dienstklasse VII zulässig. Das Höchst-
ausmaß der Verbesserung in den Dienstklassen VI
und VII darf

1. bei Beamten an nachgeordneten Dienststellen
(einschließlich der Polizeiärzte) je zwei Jahre,

2. bei Beamten des Höheren Dienstes an Zen-
tralstellen mit einer nicht dem früheren
„Höheren Ministerialdienst" entsprechenden
Verwendung und bei Annexämtern ein halbes
Jahr in der Dienstklasse VI beziehungsweise
ein Jahr in der Dienstklasse VII,

3. bei Beamten des Höheren Auswärtigen Dien-
stes und des Auslandskulturdienstes je ein hal-
bes Jahr und

4. bei Beamten der Verwendungsgruppe H 1 je
ein Jahr

nicht übersteigen. Das Höchstausmaß der Verbes-
serung in der Dienstklasse VIII darf die Summe der
auf die Dienstklassen VI und VII entfallenden Ver-
besserungen nicht übersteigen.

(3) Eine Maßnahme nach Abs. 2 ist nur insoweit
zulässig, als der Beamte nicht ohnehin durch eine
Ernennung (beziehungsweise mehrere Ernennun-
gen), die im Juni 1982 oder danach wirksam
geworden ist (beziehungsweise sind), der Begünsti-
gung der im Abs. 2 angeführten Änderungen der
Beförderungspraxis teilhaftig geworden ist.

(4) Die Maßnahmen nach Abs. 2 werden für

1. die im Abs. 1 Z 1 angeführten Beamten mit
1. Juli 1983,

2. die im Abs. 1 Z 2 angeführten Beamten mit
1. Jänner 1984 und

3. die im Abs. 1 Z 3 angeführten Beamten mit
dem Ersten jenes Monats, in (mit) dem sie aus
dem Dienststand ausscheiden,

wirksam.

(5) Bei der Anwendung der Abs. 2 bis 4 ist zu
prüfen, ob sich unter der Annahme, die im Abs. 2
angeführte Änderung der Beförderungspraxis wäre
bereits entsprechend früher in Kraft getreten, für
den Beamten zu dem gemäß Abs. 4 für ihn maßge-
benden Tag eine günstigere dienst- beziehungs-
weise besoldungsrechtliche Stellung ergeben hätte
als jene, die ihm an diesem Tage tatsächlich
zukommt. Beim angeführten Vergleich ist insbe-
sondere auf die Verwendung (Funktion) und die
Leistungsfeststellung (Dienstbeurteilung) des
Beamten sowie auf den Tag der Wirksamkeit der
Ernennung zum Beamten Bedacht zu nehmen. Hie-
bei sind jene Bewertungen des Arbeitsplatzes und
jene Leistungsfeststellungen beziehungsweise
Dienstbeurteilungen zugrunde zu legen, die zum
Zeitpunkt der fiktiv zurückverlegten Ernennungen
maßgebend gewesen sind. § 137 des Beamten-
Dienstrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 329/1977, ist in
diesem Zusammenhang nicht anzuwenden.

(6) Werden eine Verbesserung der dienst- und
besoldungsrechtlichen Stellung nach den Abs. 2 bis
5 und eine Ernennung auf die Planstelle einer ande-
ren Dienstklasse mit demselben Tag wirksam und
handelt es sich bei dieser anderen Dienstklasse um
die Dienstklasse VII oder VIII der Verwendungs-
gruppe A oder H 1, so ist der Beamte so zu behan-
deln, als ob die angeführte Verbesserung der
dienst- und besoldungsrechtlichen Stellung zuerst
wirksam geworden wäre. Wäre diese Ernennung
im Falle eines früheren Inkrafttretens der im Abs. 2
angeführten Änderung der Beförderungspraxis zu
einem entsprechend früheren Termin erfolgt, so
kann der zuständige Bundesminister im Einverneh-
men mit dem Bundeskanzler die dienst- und besol-

379
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dungsrechtliche Stellung in der neuen Dienstklasse
um den Zeitraum verbessern, um den dieser frühere
Termin vor dem Tag der tatsächlichen Wirksam-
keit der Ernennung in diese Dienstklasse liegt.

(7) Bei den unter Abs. 1 Z 1 angeführten Beam-
ten kann aus Anlaß einer Beförderung, die auf
Grund der Abs. 2 bis 6 zum 1. Juli 1983 möglich
gewesen wäre, bestimmt werden, daß ihnen für die
Zeit vom 1. Juli 1983 bis zum Wirksamwerden der
Beförderung anstelle ihrer Bezüge die Bezüge
gebühren, die diesen Beamten gebührt hätten,
wenn sie mit Wirkung vom 1. Juli 1983 befördert
worden wären. Abs. 6 ist sinngemäß anzuwenden.

Artikel III

(1) Die Lehrer des Dienststandes der Verwen-
dungsgruppe L 1 und die Universitäts(Hoch-
schul)assistenten des Dienststandes werden mit
Wirkung vom 1. Jänner 1984 wie folgt eingestuft:

(2) In den neuen Gehaltsstufen 2 bis 17 tritt
durch die Maßnahme nach Abs. 1 keine Änderung
des Vorrückungstermines in die nächsthöhere
Gehaltsstufe ein. In der Gehaltsstufe 18 fällt die
Dienstalterszulage um zwei Jahre vor dem Zeit-
punkt an, zu dem sie nach der bisher geltenden
Regelung — bezogen auf die für die Vorrückung
in höhere Bezüge maßgebende Gesamtdienstzeit —
angefallen wäre.

(3) In der Zeit vom 1. Jänner 1984 bis zum
31. Dezember 1985 gebührt Lehrern der Ver-
wendungsgruppe L 1 und Universitäts(Hoch-
schul)assistenten anstelle des im § 55 Abs. 1 des

Gehaltsgesetzes 1956 vorgesehenen Gehaltes ein
Gehalt in nachstehend angeführter Höhe:

(4) In der Zeit vom 1. Jänner 1984 bis zum
31. Dezember 1985 beträgt die Dienstalterszulage
für Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 und für
Universitäts(Hochschul)assistenten abweichend
vom § 56 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956

(5) In der Zeit vom 1. Jänner 1984 bis zum
31. Dezember 1985 ist der Bemessung der Dienst-
zulage nach § 48 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956
anstelle des Vorrückungsbetrages von der Gehalts-
stufe 17 auf die Gehaltsstufe 18, der sich aus Abs. 3
ergibt, der Vorrückungsbetrag von der Gehalts-
stufe 17 auf die Gehaltsstufe 18 zugrunde zu legen,
der sich gemäß § 55 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes
1956 für die Lehrer der Verwendungsgruppe L 1
ergibt.

Artikel IV

Artikel IV der 31. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl.
Nr. 662/1977, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 49/1983, wird wie folgt geändert:

1. Im Abs. 2 wird der Ausdruck „Gehaltsstufen 7
und 12" durch den Ausdruck „Gehaltsstufen 8 und
13" ersetzt.
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2. Die Tabelle im Abs. 3 erhält folgende Fassung:

Artikel V

Bei Lehrern der Verwendungsgruppe L 1 und bei
Universitäts(Hochschul)assistenten, die nach dem
31. Dezember 1983 aus dem Dienststand ausschei-
den, und bei Hinterbliebenen nach solchen Beam-
ten richtet sich die Höhe des der Ermittlung der
Ruhe(Versorgungs)genüsse zugrunde zu legenden
Gehaltes nach den für die Beamten des Dienststan-
des jeweils vorgesehenen Gehaltsansätzen (Art. III
Abs. 3). Entsprechendes gilt hinsichtlich der Dienst-
alterszulage und einer Dienstzulage nach § 48
Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956, wenn sie in den
angeführten Fällen in die Ermittlungsgrundlage der
Ruhe(Versorgungs)genüsse mit einzubeziehen sind
(Art. III Abs. 4 und 5).

Artikel VI

(1) Für die Ermittlung der Ruhegenüsse der Leh-
rer der Verwendungsgruppe L 1 und der Universi-
täts(Hochschul)assistenten, die vor dem 1. Jänner
1984 aus dem Dienststand ausgeschieden sind, und
für die Ermittlung der Versorgungsgenüsse der
Hinterbliebenen nach solchen Beamten ist anstelle
der bisherigen Gehaltsstufe 1 die Gehaltsstufe 2
und in allen übrigen Fällen weiterhin die bisherige
Gehaltsstufe maßgebend. Doch sind, sofern Abs. 2
nichts anderes bestimmt, vom 1. Jänner 1984 an in
den einzelnen Gehaltsstufen die im § 55 Abs. 1 des
Gehaltsgesetzes 1956 in der Fassung des Art. I fest-
gesetzten neuen Ansätze zu berücksichtigen.

(2) In der Zeit vom 1. Jänner 1984 bis
31. Dezember 1985 treten bei der Ermittlung der
Ruhe(Versorgungs)genüsse der im Abs. 1 genann-
ten Personen an die Stelle der im § 55 Abs. 1 des
Gehaltsgesetzes 1956 in den Gehaltsstufen 5 bis 16

vorgesehenen neuen Ansätze die nachstehend ange-
führten Beträge:

(3) Für das Ausmaß der Dienstalterszulage, die
bei der Ermittlung des Ruhe(Versorgungs)genusses
einer der im Abs. 1 genannten Personen zu berück-
sichtigen ist, gilt weiterhin die Regelung des § 56
Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956.

(4) Liegt der Ermittlung des Ruhe(Versor-
gungs)genusses einer der im Abs. 1 genannten Per-
sonen das Gehalt der Gehaltsstufe 9 oder 13 und
eine der betreffenden Gehaltsstufe entsprechende
Dienstzulage nach § 57 Abs. 2 lit. b des Gehaltsge-
setzes 1956 zugrunde, dann ist diese Dienstzulage
vom 1. Jänner 1984 an in dem für Leiter der Ver-
wendungsgruppe L 1 in der Gehaltsstufe 10 bezie-
hungsweise 14 vorgesehenen Ausmaß zu berück-
sichtigen.

(5) Liegt der Ermittlung des Ruhe(Versor-
gungs)genusses einer der im Abs. 1 genannten Per-
sonen eine Dienstzulage nach § 59 Abs. 3 des
Gehaltsgesetzes 1956 zugrunde, dann ist diese
Dienstzulage weiterhin nach § 59 Abs. 3 des
Gehaltsgesetzes 1956 in der bis zum 31. Dezember
1983 geltenden Fassung zu berücksichtigen.

Artikel VII

Art. III der 32. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl.
Nr. 345/1978, erhält folgende Fassung:

„Artikel III

Art. IV der 31. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl.
Nr. 662/1977, ist in der bis zum 31. Dezember
1983 geltenden Fassung auf Universitäts(Hoch-
schul)assistenten des Ruhestandes, die vor dem
1. Jänner 1984 aus dem Dienststand ausgeschieden
sind, sowie auf Hinterbliebene und Angehörige die-
ser Beamten mit der Maßgabe anzuwenden, daß
die in der Tabelle des Abs. 3 genannten Beträge
sich jeweils im gleichen Ausmaß erhöhen wie die
gleich hohen Beträge der im Art. IV Abs. 3 der
31. Gehaltsgesetz-Novelle angeführten Tabelle in
der Fassung des Art. IV Z 2 der 41. Gehaltsgesetz-
Novelle, BGBl. Nr. 656/1983."
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Artikel VIII

Ist der Leiter (Direktor) oder Abteilungsvorstand
eines Pädagogischen (Berufspädagogischen) Insti-
tutes vor dem 1. September 1983 aus dem Dienst-
stand ausgeschieden, ist die beim Ruhe(Versor-
gungs)genuß zu berücksichtigende Dienstzulage so
zu ermitteln, als ob § 57 Abs. 1 und § 58 Abs. 1
Z 10 des Gehaltsgesetzes 1956 in der bis zum
31. August 1983 geltenden Fassung weiterhin anzu-
wenden wären. Die Berücksichtigung einer Dienst-
zulage nach § 57 Abs. 9 und § 59 a des Gehaltsge-
setzes 1956 kommt daher in diesen Fällen nicht in
Betracht.

Artikel IX

(1) Die Ernennung eines Religionslehrers in die
Verwendungsgruppe L 2 b 1 kann frühestens mit
Wirkung vom 1. September 1983 erfolgen, wenn
dieser Lehrer die für diese Verwendungsgruppe
vorgesehenen Erfordernisse ausschließlich nach
Z 26.2 lit. b der Anlage 1 zum BDG 1979 erfüllt.

(2) Wird ein im Abs. 1 angeführter Lehrer in die
Verwendungsgruppe L 2 b 1 ernannt, so gebührt
ihm abweichend vom § 55 Abs. 1 des Gehaltsgeset-
zes 1956

1. für die Zeit vom 1. September 1983 bis zum
30. April 1984 das für seine Gehaltsstufe maß-
gebende Gehalt (einschließlich einer allfälli-
gen Dienstalterszulage) der Verwendungs-
gruppe L 2 b 1, vermindert um 60 vH des
Unterschiedsbetrages zwischen dem für ihn in
der Verwendungsgruppe L 2b 1 vorgesehe-
nen Gehalt (einschließlich einer allfälligen
Dienstalterszulage) und dem Gehalt (ein-
schließlich einer allfälligen Dienstalterszu-
lage), das in der gleichen Gehaltsstufe der
Verwendungsgruppe L 3 vorgesehen ist;

2. für den Zeitraum vom 1. Mai 1984 bis zum
31. Dezember 1984 das für seine Gehaltsstufe
vorgesehene Gehalt (einschließlich einer all-
fälligen Dienstalterszulage) der Verwen-
dungsgruppe L 2 b 1, vermindert um 30 vH
des Unterschiedsbetrages zwischen dem für
ihn in der Verwendungsgruppe L 2 b 1 vorge-
sehenen Gehalt (einschließlich einer allfälli-
gen Dienstalterszulage) und dem Gehalt (ein-
schließlich einer allfälligen Dienstalterszu-
lage), das in der gleichen Gehaltsstufe der
Verwendungsgruppe L 3 vorgesehen ist.

Artikel X

(1) Sind die Beträge, die sich gemäß Art. IX
Abs. 2 für die monatlichen Bezüge ergeben, nicht
durch volle Schillingbeträge teilbar, so sind Restbe-
träge von weniger als 50 g zu vernachlässigen und
Restbeträge von 50 g und mehr auf volle Schilling-
beträge aufzurunden.

(2) Auf Überstellungen gemäß Art. V Abs. 2 der
39. Gehaltsgesetz-Novelle und auf Überstellungen

gemäß Art. IX Abs. 2 dieses Bundesgesetzes ist
§12 a Abs. 9 des Gehaltsgesetzes 1956 mit der
Maßgabe anzuwenden, daß auch die im § 59 Abs. 7
und § 60 Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956 angeführ-
ten Dienstzulagen bei der Ermittlung der Ergän-
zungszulage dem Gehalt zuzurechnen sind.

(3) Auf die Berechnung einer allfälligen Dienst-
zulage nach § 59 Abs. 13 des Gehaltsgesetzes 1956
ist die im Art. V der 39. Gehaltsgesetz-Novelle
oder im Art. IX dieses Bundesgesetzes vorgesehene
Verminderung des Gehaltes und einer allfälligen
Dienstalterszulage nicht anzuwenden.

(4) Auf die Abhaltung der nach Anlage 1 Z 26.2
lit. b zum BDG 1979 vorgeschriebenen Zusatzprü-
fung durch Bundeslehrer, Bundesvertragslehrer,
Landeslehrer, Landesvertragslehrer und Lehrer
gemäß § 19 Abs. 3 des Privatschulgesetzes, BGBl.
Nr. 244/1962, ist das Bundesgesetz über die Abgel-
tung von Prüfungstätigkeiten im Bereich des Schul-
wesens mit Ausnahme des Hochschulwesens und .
über die Entschädigung der Mitglieder von Gut-
achterkommissionen gemäß § 15 des Schulunter-
richtsgesetzes, BGBl. Nr. 314/1976, mit der Maß-
gabe anzuwenden, daß diese Prüfung den in der
Anlage I unter Z V lit. e sublit. bb angeführten
Pflichtkolloquien und verpflichtenden Seminarprü-
fungen gleichzuhalten ist.

Artikel XI

Im Art. V Abs. 2 der 39. Gehaltsgesetz-Novelle,
BGBl. Nr. 350/1982, wird in allen Fällen nach dem
Wort „Gehalt" der Ausdruck „(einschließlich einer
allfälligen Dienstalterszulage)" eingefügt.

Artikel XII

(1) Einem als Klassenlehrer verwendeten Volks-
schullehrer gebührt für die Unterrichtserteilung in
der verbindlichen Übung „Lebende Fremdsprache"
eine Dienstzulage. Diese Dienstzulage beträgt,
wenn er in diesem Gegenstand dauernd unterrich-
tet, in der Zeit

1. vom 1. September 1983 bis zum 31. Dezember
1983 725 S,

2. ab dem 1. Jänner 1984 744 S
je Monatswochenstunde. Durch diese Dienstzulage
werden die Unterrichtsstunden in der verbindlichen
Übung „Lebende Fremdsprache" zur Gänze abge-
golten; sie sind daher weder auf das Ausmaß der
Lehrverpflichtung anzurechnen, noch als Mehr-
dienstleistung zu vergüten.

(2) Für eine vertretungsweise gehaltene Unter-
richtsstunde in der verbindlichen Übung „Lebende
Fremdsprache" gebührt eine Vergütung in der
Höhe von 25 vH des in Abs. 1 angeführten Betra-
ges.

(3) Auf die Dienstzulage gemäß Abs. 1 und die
Vergütung gemäß Abs. 2 sind die für die nebenge-
bührenzulagenrechtliche Behandlung der Mehr-
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dienstleistungsvergütung gemäß § 61 des Gehalts-
gesetzes 1956 maßgebenden Bestimmungen des
Nebengebührenzulagengesetzes, BGBl. Nr. 485/
1971, sinngemäß anzuwenden.

Artikel XIII

(1) Für Beamte, die sich am 1. Feber 1984 im
Dienststand befinden, ist auf deren Antrag der Vor-
rückungsstichtag gemäß § 12 des Gehaltsgesetzes
1956 in der Fassung des Art. I und gemäß Art. II
der 19. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 198/
1969, in der Fassung des Art. X der 20. Gehaltsge-
setz-Novelle, BGBl. Nr. 245/1970, neu festzuset-
zen, wenn dieser Vorrückungsstichtag infolge der
Neuregelung des Art. I Z 2 günstiger ist als der auf
Grund der bisherigen Bestimmungen für die Ver-
wendungsgruppe geltende Vorrückungsstichtag, in
die der Beamte aufgenommen wurde.

(2) Wird der Vorrückungsstichtag nach Abs. 1
festgesetzt, so ist bei Beamten, die sich am Tag des
Wirksamwerdens dieser Maßnahme in der Dienst-
klasse V oder in einer höheren Dienstklasse befin-
den, zu prüfen, ob sich unter der Annahme, die
günstigeren, für die Ermittlung des Vorrückungs-
stichtages maßgebenden Bestimmungen hätten
bereits am Tage der Ernennung in das öffentlich-
rechtliche Bundesdienstverhältnis gegolten, eine
Verbesserung ihrer dienst- beziehungsweise besol-
dungsrechtlichen Stellung ergeben hätte. Trifft dies
zu, so ist ihre dienst- und besoldungsrechtliche
Stellung in der Dienstklasse mit gleicher Wirksam-
keit dementsprechend neu festzusetzen. Eine solche
Maßnahme bedarf des Einvernehmens mit dem
Bundeskanzler.

(3) Die dienst- und besoldungsrechtliche Stel-
lung der übrigen Beamten, deren Vorrückungs-
stichtag nach Abs. 1 neu festgesetzt wird, ist mit
dem Tag des Wirksamwerdens dieser Maßnahme
um den Zeitraum zu verbessern, um den der gemäß
§ 8 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 auf den nächst-
liegenden Vorrückungstermin gerundete verbes-
serte Vorrückungsstichtag vor dem gemäß § 8
Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 auf den nächstlie-
genden Vorrückungstermin gerundeten bisherigen
Vorrückungsstichtag liegt.

(4) Bei Beamten, die unmittelbar in eine höhere
Dienstklasse ernannt wurden, kann im Einverneh-
men mit dem Bundeskanzler die dienst- und besol-
dungsrechtliche Stellung unter sinngemäßer
Anwendung der Abs. 2 und 3 verbessert werden.

(5) Werden eine Verbesserung der dienst- und
besoldungsrechtlichen Stellung nach den Abs. 2 bis
4 und eine Ernennung auf die Planstelle einer ande-
ren Dienstklasse mit demselben Tag wirksam, so ist
der Beamte so zu behandeln, als ob die angeführte
Verbesserung der dienst- und besoldungsrechtli-
chen Stellung zuerst wirksam geworden wäre.
Wäre diese Ernennung im Falle eines früheren
Inkrafttretens des Art. I Z 2 zu einem entsprechend

früheren Termin erfolgt, so kann der zuständige
Bundesminister im Einvernehmen mit dem Bundes-
kanzler die dienst- und besoldungsrechtliche Stel-
lung in der neuen Dienstklasse um den Zeitraum
verbessern, um den dieser frühere Termin vor dem
Tag der tatsächlichen Wirksamkeit der Ernennung
in diese Dienstklasse liegt.

(6) Die Verbesserung des Vorrückungsstichtages
gemäß Abs. 1 und die Verbesserung der dienst- und
besoldungsrechtlichen Stellung gemäß Abs. 2 bis 5
sind,

1. wenn der Antrag gemäß Abs. 1 bis zum
30. Juni 1984 gestellt wurde, mit Wirksamkeit
vom 1. Feber 1984,

2. wenn der Antrag gemäß Abs. 1 nach dem
30. Juni 1984 gestellt wurde, mit Wirksamkeit
von dem auf den Tag der Antragstellung fol-
genden Monatsersten

durchzuführen.

Artikel XIV

Wird ein Beamter gemäß Art. II und III des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 659/1983, mit dem das
BDG 1979 geändert wird, in die Besoldungsgruppe
der Beamten der Post- und Telegraphenverwaltung.
übergeleitet, so gebührt ihm die besoldungsrechtli-
che Stellung, die sich aus der sinngemäßen Anwen-
dung des § 82 e des Gehaltsgesetzes 1956 ergibt.
§ 12 a Abs. 9 letzter Satz des Gehaltsgesetzes 1956
ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß auch eine
allfällige Verwendungszulage und eine allfällige
Dienstzulage nach § 82 c des Gehaltsgesetzes 1956
bei der Ermittlung der Ergänzungszulage dem
Gehalt zuzurechnen sind.

Artikel XV

(1) Durch den Monatsbezug, der für die Besol-
dungsgruppe der Beamten der Post- und Telegra-
phenverwaltung vorgesehen ist, gelten alle Leistun-
gen und Erschwernisse als abgegolten, für die die
Beamten der Allgemeinen Verwaltung und in hand-
werklicher Verwendung, soweit sie sich im Perso-
nalstand der Post- und Telegraphenverwaltung
befinden, Anspruch auf eine oder mehrere der fol-
genden Nebengebühren haben:

1. Überstundenvergütung, soweit sie allgemein
für Amtsvorstände des ausübenden Post- und
Fernmeldedienstes vorgesehen ist (Amtsvor-
standspauschale),

2. Erschwerniszulage für Omnibuslenker.

(2) Bei Beamten, bei denen im Zeitpunkt des
Ausscheidens aus dem Dienststand die Dienstzu-
lage der Dienstzulagengruppe A der Verwendungs-
gruppe PT 8 einen Bestandteil des Monatsbezuges
bildet, ist eine allenfalls bezogene Omnibuslenker-
zulage nach § 38 a des Gehaltsgesetzes 1956 von
der Bemessung der Zulage zum Ruhegenuß nach
§ 12 des Pensionsgesetzes 1965, BGBl. Nr. 340,
ausgeschlossen.
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Artikel XVI

Das Nebengebührenzulagengesetz, BGBl.
Nr. 485/1971, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 668/1977, wird wie folgt geän-
dert:

1. § 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Von den anspruchsbegründenden Nebenge-
bühren hat der Beamte des Dienststandes einen
Pensionsbeitrag zu entrichten. Der Pensionsbeitrag
beträgt 7,5 vH."

2. Im § 5 Abs. 1 zweiter Satz tritt an die Stelle
der Zitierung „§§ 12 bis 16 b" die Zitierung „§§ 12
bis 16 c".

3. Die Überschrift des § 16 a und der § 16 a
erhalten folgende Fassung:

„Gutschrift von Nebengebührenwerten für Beamte,
die eine Verwendungszulage nach § 30 a Abs. 1 Z 3
oder nach § 45 des Gehaltsgesetzes 1956 oder nach

§ 68 a des Richterdienstgesetzes bezogen haben

§ 16 a. (1) Dem Beamten, der eine Verwen-
dungszulage nach § 30 a Abs. 1 Z 3 des Gehaltsge-
setzes 1956 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 214/1972, nach § 45 des Gehaltsgesetzes
1956 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 136/1979 oder nach § 68 a des Richterdienst-
gesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 136/1979 bezogen hat, gebührt eine Gutschrift
von. Nebengebührenwerten, wenn er im Zeitpunkt
des Ausscheidens aus dem Dienststand keine solche
Verwendungszulage bezogen hat.

(2) Die Gutschrift ist in der Weise zu ermitteln,
daß die zuletzt bezogene Verwendungszulage nach
§ 30 a Abs. 1 Z 3 oder nach § 45 des Gehaltsgeset-
zes 1956 oder nach § 68 a des Richterdienstgeset-
zes zuzüglich einer allfälligen Teuerungszulage in
Nebengebührenwerten ausgedrückt und mit der
Anzahl der Monate vervielfacht wird, für die der
Beamte eine solche Verwendungszulage bezogen
hat. Für die Höhe der Nebengebührenwerte sind
dabei die Verhältnisse im Monat des letzten
Anspruches auf die Zulage maßgebend.

(3) Bei der Ermittlung einer Gutschrift von
Nebengebührenwerten nach Abs. 2 auf Grund des
Bezuges einer Verwendungszulage nach § 45 des
Gehaltsgesetzes 1956 oder nach § 68 a des Richter-
dienstgesetzes ist die Anzahl der Monate, für die
der Beamte eine Verwendungszulage nach § 30 a
Abs. 1 Z 3 des Gehaltsgesetzes 1956 bezogen hat,
entsprechend zu berücksichtigen."

4. Nach § 16 b wird eingefügt:
„Gutschrift von Nebengebührenwerten für Beamte
der Post- und Telegraphenverwaltung, die eine
Dienstzulage nach § 82 c des Gehaltsgesetzes 1956

bezogen haben
§ 16 c. (1) Dem Beamten der Post- und Telegra-

phenverwaltung, der eine Dienstzulage nach § 82 c

des Gehaltsgesetzes 1956 in der Fassung der
41. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 656/1983,
bezogen hat, gebührt eine Gutschrift von Nebenge-
bührenwerten, wenn er im Zeitpunkt des Ausschei-
dens aus dem Dienststand keine solche Dienstzu-
lage bezogen hat und er nicht als Angehöriger einer
höheren Verwendungsgruppe in den Ruhestand
tritt oder versetzt wird als jener, in der er die
betreffende Dienstzulage bezogen hat. § 184 b
Abs. 1 letzter Satz des Beamten-Dienstrechtsgeset-
zes 1979 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 659/1983 ist mit der Maßgabe anzuwenden,
daß den Verwendungsgruppen der Beamten der
Allgemeinen Verwaltung und der Beamten in hand-
werklicher Verwendung die jeweils höchste dort
angeführte Verwendungsgruppe der Beamten der
Post- und Telegraphenverwaltung entspricht.

(2) Die Gutschrift ist in der Weise zu ermitteln,
daß die zuletzt bezogene, den Erfordernissen des
Abs. 1 entsprechende Dienstzulage nach § 82 c des
Gehaltsgesetzes 1956 zuzüglich einer allfälligen
Teuerungszulage in Nebengebührenwerten ausge-
drückt und mit der Anzahl der Monate vervielfacht
wird, für die der Beamte eine solche Dienstzulage
bezogen hat. Für die Höhe der Nebengebühren-
werte sind dabei die Verhältnisse im Monat des
letzten Anspruches auf diese Dienstzulage maßge-
bend.

(3) Dem Beamten der Post- und Telegraphenver-
waltung, der im Zeitpunkt des Ausscheidens aus
dem Dienststand eine Dienstzulage nach § 82 c des
Gehaltsgesetzes 1956 bezogen hat oder auf den die
Bestimmungen der Abs. 1 und 2 anzuwenden sind,
gebührt auf Grund einer allenfalls früher bezoge-
nen Verwendungszulage nach § 30 a Abs. 1 Z 3 des
Gehaltsgesetzes 1956 keine Gutschrift von Neben-
gebührenwerten nach § 16 a. Doch ist im Falle der
Ermittlung einer Gutschrift von Nebengebühren-
werten nach Abs. 2 die Anzahl der Monate, für die
der Beamte eine Verwendungszulage nach § 30 a
Abs. 1 Z 3 des Gehaltsgesetzes 1956 bezogen hat,
entsprechend zu berücksichtigen."

Artikel XVII

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz,
BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. Nr. 590/1983, wird wie folgt
geändert:

§ 311 Abs. 3 lit. b erhält folgende Fassung:

„b) aa) wenn eine verheiratete Beamtin inner-
halb von zwei Jahren nach ihrer Ehe-
schließung oder

bb) wenn eine Beamtin innerhalb von
18 Jahren nach der Geburt eines eigenen
Kindes, das im Zeitpunkt des Ausschei-
dens noch lebt, oder

cc) wenn eine Beamtin innerhalb von sechs
Monaten nach der Annahme eines Kin-
des, das das erste Lebensjahr noch nicht
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vollendet hat und das im Zeitpunkt des
Ausscheidens noch lebt, an Kindes Statt
(§ 15 Abs. 5 Z 1 des Mutterschutzgeset-
zes 1979) oder innerhalb von sechs
Monaten nach der Übernahme eines sol-
chen Kindes in unentgeltliche Pflege
(§15 Abs. 5 Z 2 des Mutterschutzgeset-
zes 1979)

freiwillig aus dem Dienstverhältnis austritt
und ihr aus diesem Anlaß eine Abfertigung
gewährt wird, die mindestens 20 vH höher ist
als die Summe der vom Dienstgeber nach
Abs. 5, nach § 175 Abs. 1 des Gewerblichen
Sozialversicherungsgesetzes oder nach § 167
Abs. 1 des Bauern-Sozialversicherungsgeset-
zes zu leistenden bzw. zurückzuzahlenden
Überweisungsbeträge oder"

Artikel XVIII

Das Bundestheaterpensionsgesetz, BGBl.
Nr. 159/1958, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 662/1977, wird wie folgt geän-
dert:

Im § 10 Abs. 2 und 3 werden die Hundertsätze
des Pensionsbeitrages wie folgt festgesetzt:

In Abs. 2 lit. a mit 9,4 vH,
in Abs. 2 lit. b mit 7,5 vH,
in Abs. 3 lit. a mit 2,0 vH,
in Abs. 3 lit. b mit 1,6 vH.

Artikel XIX

Das Richterdienstgesetz, BGBl. Nr. 305/1961,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 612/1983, wird wie folgt geändert:

1. Im § 65 a wird der Betrag „13567 S" durch
den Betrag „14112 S" ersetzt.

2. Die Tabelle im § 66 Abs. 2 erhält folgende Fas-
sung:

3. Im § 66 Abs. 2 letzter Satz wird in den Z 1 und
2 der Betrag „54533 S" jeweils durch den Betrag
„56172 S" und in Z 3 der Betrag „60709 S" durch
den Betrag „62513 S" ersetzt.

4. Im § 67 Abs. 1 wird der Betrag „2737 S"
durch den Betrag „2810 S" ersetzt.

5. Im § 68 a Abs. 1 werden ersetzt:
a) in Z 1 der Betrag „6499 S" durch den Betrag

„6673 S",
b) in Z 2 der Betrag „8125 S" durch den Betrag

„8342 S",
c) in Z 3 der Betrag „9749 S" durch den Betrag

„10009 S",
d) in Z 4 der Betrag „11374 S" durch den

Betrag „11 678 S",
e) in Z 5 der Betrag „13000 S" durch den

Betrag „13347 S".

6. Im § 68 d Abs. 2 wird der Betrag „2 489 S"
durch den Betrag „2 555 S" ersetzt.

Artikel XX

Für die Zeit vom 1. September 1983 bis zum
31. Dezember 1983 wird das Gehaltsgesetz 1956
wie folgt geändert:

1. § 58 Abs. 6 erhält folgende Fassung:

„(6) Die im Abs. 5 angeführte Dienstzulage
beträgt

In der Verwendungsgruppe L 3 erhöht sich diese
Dienstzulage bei den im Abs. 5 Z 1 genannten
Fremdsprachlehrern an Polytechnischen Lehrgän-
gen und bei den im Abs. 5 Z 3 genannten Lehrern
für Werkerziehung an Polytechnischen Lehrgän-
gen und an hauswirtschaftlichen Berufsschulen um
290 S. In der Verwendungsgruppe L 2b 1 erhöht
sich die im ersten Satz angeführte Dienstzulage bei
den im Abs. 5 Z 3 genannten Lehrern für Werker-
ziehung an Polytechnischen Lehrgängen und an
hauswirtschaftlichen Berufsschulen um 87 S."

2. Im § 59 Abs. 11 werden nach dem Wort
„Erzieher" die Worte „oder Sonderkindergärtne-
rinnen" eingefügt.

3. Dem § 60 Abs. 3 wird angefügt:

„Der erste Satz ist auf Lehrer der Verwendungs-
gruppe L 2b 1, die das Ernennungserfordernis für
diese Verwendungsgruppe ausschließlich nach
Z 26.2 lit. b oder Z 26.8 der Anlage 1 zum BDG
1979 erfüllen, sinngemäß mit der Maßgabe anzu-
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wenden, daß die Dienstzulage 104 S und die für die
Verwendung an Polytechnischen Lehrgängen vor-
gesehene Erhöhung der Dienstzulage 87 S beträgt;
Abs. 1 ist auf diese Lehrer nicht anzuwenden."

Artikel XXI

(1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes
angeordnet wird, treten in Kraft:

1. Art. XVI 2 3 mit 1. Juli 1979,

2. Art. II mit 1. Juli 1983,

3. Art. I 2 26, 28, 29, 31, 32, 36, 40, 42 und 44,
die Art. VIII bis XI und — für die Unter-
richtserteilung in der 3. Schulstufe — Art. XII
sowie Art. XX mit 1. September 1983,

4. Art. I 2 1, 3 bis 25, 27, 30, 33 bis 35, 37 bis 39,
41, 43 und 45 bis 66 und die Art. III bis VH,
XIV, XV, XVI 2 1, 2 und 4 und XVII bis
XIX mit 1. Jänner 1984,

5. Art. I 2 2 und Art. XIII mit 1. Feber 1984,

6. — für die Unterrichtserteilung in der
4. Schulstufe — Art. XII mit 1. September
1984.

(2) Art. XII tritt mit Ablauf des 31. August 1988
außer Kraft.

(3) Für eine gemeinsame Unterrichtserteilung in
der (un)verbindlichen Übung „Lebende Fremdspra-
che" für die 3. und 4. Schulstufe innerhalb dersel-
ben Volksschulklasse ist Art. XII ab 1. September
1984 anzuwenden. Diese gemeinsame Unterrichts-
erteilung ist im Schuljahr 1983/84 letztmalig nach
den für den Schulversuch „Lebende Fremdsprache"
an Volksschulen maßgebenden Bestimmungen
abzugelten.

(4) Verordnungen auf Grund dieses Bundesge-
setzes können ab dem Tag seiner Kundmachung
erlassen werden. Die Verordnungen treten frühe-
stens mit dem Tag in Kraft, mit dem die betref-
fende Verordnungsermächtigung in Kraft tritt.

(5) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist hinsichtlich des Art. XVII der Bundesminister
für soziale Verwaltung, hinsichtlich der übrigen
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes die Bundesre-
gierung, in Angelegenheiten jedoch, die nur den
Wirkungsbereich eines Bundesministers betreffen,
dieser Bundesminister betraut.

Kirchschläger

Sinowatz

6 5 7 . Bundesgesetz vom 14. Dezember 1983,
mit dem das Vertragsbedienstetengesetz 1948
(34. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle), die
Bundesforste-Dienstordnung und das Land-
und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetz geändert

werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl.
Nr. 86, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 137/1983, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 3 a wird angefügt:

„Auf die Berücksichtigung dieser 2eit für die
Bemessung der Abfertigung im nachfolgenden
Dienstverhältnis ist jedoch § 35 Abs. 5 2 3 anzu-
wenden."

2. Die Tabelle im § 11 Abs. 1 erhält folgende Fas-
sung:

3. An die Stelle des § 11 Abs. 3 treten folgende
Bestimmungen:

„(3) Dem vollbeschäftigten Vertragsbediensteten
des Entlohnungsschemas I gebührt bis zur Vollen-
dung des 18. Lebensjahres an Stelle des Monatsent-
geltes nach den Abs. 1 und 2 und der Verwaltungs-
dienstzulage nach § 22 Abs. 2 ein Monatsentgelt in
nachstehender Höhe:
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(4) Abweichend von den Abs. 1 bis 3 ist das
Monatsentgelt der sonstigen vollbeschäftigten Ver-
tragsbediensteten des Entlohnungsschemas I bis zur
Vollendung des 18. Lebensjahres nach dem
Monatsentgelt der Entlohnungsstufe 1 abzüglich
des Unterschiedsbetrages zwischen dem Monats-
entgelt der Entlohnungsstufen 2 und 1 zu bemes-
sen."

4. Die Tabelle im § 14 Abs. 1 erhält folgende Fas-
sung:

5. § 14 Abs. 4 erhält die Bezeichnung „(5)"; an
die Stelle des § 14 Abs. 3 treten folgende Bestim-
mungen:

„(3) Dem vollbeschäftigten Vertragsbediensteten
des Entlohnungsschemas II gebührt bis zur Vollen-
dung des 18. Lebensjahres an Stelle des Monatsent-
geltes nach den Abs. 1 und 2 und der Verwaltungs-
dienstzulage nach § 22 Abs. 2 ein Monatsentgelt in
nachstehender Höhe:

(4) Abweichend von den Abs. 1 bis 3 ist das
Monatsentgelt der sonstigen vollbeschäftigten Ver-
tragsbediensteten des Entlohnungsschemas II 'bis
zur Vollendung des 18. Lebensjahres nach dem
Monatsentgelt der Entlohnungsstufe 1 abzüglich
des Unterschiedsbetrages zwischen dem Monats-
entgelt der Entlohnungsstufen 2 und 1 zu bemes-
sen."

6. Im § 22 Abs. 2 wird in der Tabelle der Betrag
„1084 S" durch den Betrag „1117 S" und der
Betrag „1 377 S" durch den Betrag „1 418 S"
ersetzt.

7. Im § 24 Abs. 8 entfällt der Ausdruck „mit Aus-
nahme des Stillgeldes".

8. § 26 Abs. 2 Z 2 erhält folgende Fassung:

„2. die Zeit der Ableistung des Präsenzdienstes
nach dem Wehrgesetz 1978, BGBl. Nr. 150,
und des Zivildienstes nach dem Zivildienstge-
setz, BGBl. Nr. 187/1974, sowie die Zeit als
Fachkraft für Entwicklungshilfe im Sinne des
Entwicklungshelfergesetzes, BGBl. Nr. 574/
1983;"

9. § 35 Abs. 3 Z 1 erhält folgende Fassung:

„1. wenn eine weibliche Vertragsbedienstete
innerhalb von sechs Monaten,
a) nachdem sie sich verehelicht oder ein

lebendes Kind geboren hat, oder
b) nach der Annahme eines Kindes, das das

erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat,
an Kindes Statt (§ 15 Abs. 5 Z 1 des Mut-
terschutzgesetzes 1979) oder nach der
Übernahme eines solchen Kindes in
unentgeltliche Pflege (§15 Abs. 5 Z 2 des
Mutterschutzgesetzes 1979),

das Dienstverhältnis kündigt;"

10. Dem § 35 wird angefügt:

„(7) Wird eine weibliche Vertragsbedienstete,
die gemäß Abs. 3 Z 1 das Dienstverhältnis gekün-
digt hat, innerhalb von sechs Monaten nach Been-
digung dieses Dienstverhältnisses in ein Dienstver-
hältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft
aufgenommen, so hat sie dem Bund die anläßlich
der Beendigung des bisherigen Dienstverhältnisses
gemäß Abs. 3 Z 1 erhaltene Abfertigung zurück-
zuerstatten."

11. Die Tabelle im § 41 Abs. 1 erhält folgende
Fassung:
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12. Die Tabelle im § 44 erhält folgende Fassung:

13. § 44 a erhält folgende Fassung:

„§ 44 a. (1) Den nachstehend angeführten Grup-
pen von Vertragslehrern der Entlohnungsgruppe 1 3
des Entlohnungsschemas II L gebührt für jede Jah-
reswochenstunde eine Dienstzulage:

1. Fremdsprachlehrern an Hauptschulen und
Polytechnischen Lehrgängen,

2. Musiklehrern an mittleren und höheren Schu-
len sowie an den Akademien mit der Lehrbe-
fähigungsprüfung (Staatsprüfung) aus Ge-
sang,

3. Lehrern für Werkerziehung an Hauptschulen,
Sonderschulen, Polytechnischen Lehrgängen
oder hauswirtschaftlichen Berufsschulen mit
der Befähigung zum Unterricht in Werkerzie-
hung (für Mädchen) und Hauswirtschaft an
Hauptschulen,

4. Lehrerinnen für Werkerziehung (für Mäd-
chen) oder für Hauswirtschaft an mittleren
und höheren Schulen (einschließlich der

Übungsschulen) mit der Befähigung zum
Unterricht in Werkerziehung (für Mädchen)
und Hauswirtschaft an Hauptschulen,

5. Sonderkindergärtnerinnen.

(2) Vertragslehrern des Entlohnungsschemas
II L, die auf den in Abs. 1 Z 3 und 4 angeführten
Arbeitsplätzen verwendet werden und die auch die
dort angeführte Befähigung aufweisen, gebührt
eine Dienstzulage auch dann, wenn sie der Entloh-
nungsgruppe 1 2b 1 angehören. Die Dienstzulage
beträgt für jede Jahreswochenstunde

in der Entlohnungsgruppe l 3 430,60 S,
in der Entlohnungsgruppe l 2b 1 129,20 S.

In der Entlohnungsgruppe l 3 erhöht sich diese
Dienstzulage bei den in Abs. 1 Z 1 genannten
Fremdsprachlehrern an Polytechnischen Lehrgän-
gen und bei den in Abs. 1 Z 3 genannten Lehrern
für Werkerziehung an Polytechnischen Lehrgän-
gen und an hauswirtschaftlichen Berufsschulen um
156,30 S jährlich. In der Entlohnungsgruppe 1 2b 1
erhöht sich die im zweiten Satz angeführte Dienst-
zulage bei den in Abs. 1 Z 3 genannten Lehrern für
Werkerziehung an Polytechnischen Lehrgängen
und an hauswirtschaftlichen Berufsschulen um
46,90 S jährlich.

(3) Vertragslehrern der Entlohnungsgruppe
1 2b 1 des Entlohnungsschemas II L, die an Haupt-
schulen Fremdsprachen unterrichten, gebührt für
jede Jahreswochenstunde eine Dienstzulage von
288,20 S jährlich. Vertragslehrern der Entloh-
nungsgruppe 1 2b 1 des Entlohnungsschemas II L,
die an Polytechnischen Lehrgängen Fremdsprachen
unterrichten, gebührt für jede Jahreswochenstunde
eine Dienstzulage von 527,80 S jährlich.

(4) Vertragslehrern des Entlohnungsschemas II L
1. der Entlohnungsgruppe 1 2a 1, die, ohne die

Voraussetzungen für die Einreihung in die
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Entlohnungsgruppe l 2a 2 zu erfüllen, an
Hauptschulen, Sonderschulen, Polytechni-
schen Lehrgängen oder an Berufsschulen
unterrichten, gebührt für jede Jahreswochen-
stunde eine Dienstzulage von 288,20 S jähr-
lich;

2. der Entlohnungsgruppe 1 2b 1, die, ohne die
bis zum 31. Dezember 1977 geltenden Vor-
aussetzungen für die Einreihung in die Ent-
lohnungsgruppe 1 2b 2 zu erfüllen, an Haupt-
schulen oder Sonderschulen unterrichten,
gebührt für jede Jahreswochenstunde eine
Dienstzulage von 288,20 S jährlich;

3. der Entlohnungsgruppe 1 2b 1, die, ohne die
bis zum 31. Dezember 1977 geltenden Vor-
aussetzungen für die Einreihung in die Ent-
lohnungsgruppe 1 2b 3 zu erfüllen, an Poly-
technischen Lehrgängen oder an Berufsschu-
len unterrichten, gebührt für jede Jahreswo-
chenstunde eine Dienstzulage von 527,80 S
jährlich;

4. der Entlohnungsgruppe 1 2b 2, die, ohne die
bis zum 31. Dezember 1977 geltenden Vor-
aussetzungen für die Einreihung in die Ent-
lohnungsgruppe 1 2b 3 zu erfüllen, an Poly-
technischen Lehrgängen oder an Berufsschu-
len unterrichten, gebührt für jede Jahreswo-
chenstunde eine Dienstzulage von 237,10 S
jährlich.

(5) Vertragslehrern (Kindergärtnerinnen) der
Entlohnungsgruppe l 3 des Entlohnungsschemas
II L, die, ohne die im Abs. 1 Z 3, 4 oder 5 angeführ-
ten Befähigungen aufzuweisen, in einer der in die-
sen Bestimmungen angeführten Verwendungen
beschäftigt werden, sowie Religionslehrern der
Entlohnungsgruppe l 3 des Entlohnungsschemas
II L, die an Hauptschulen, Sonderschulen oder
Polytechnischen Lehrgängen verwendet werden,
gebührt für jede Jahreswochenstunde eine Dienst-
zulage von 188,60 S jährlich; sie erhöht sich bei den
an Polytechnischen Lehrgängen verwendeten Ver-
tragslehrern um 156,30 S. Der erste Satz ist auf
Vertragslehrer der Entlohnungsgruppe 1 2b 1 des
Entlohnungsschemas II L, die die gemäß § 43
Abs. 2 auf Vertragslehrer der Entlohnungsgruppe
1 2b 1 anzuwendenden Erfordernisse der Anlage 1
zum BDG 1979 ausschließlich nach Z 26.2 lit. b
oder Z 26.8 dieser Anlage erfüllen, sinngemäß mit
der Maßgabe anzuwenden, daß die Dienstzulage
56,60 S und die für die Verwendung an Polytechni-
schen Lehrgängen vorgesehene Erhöhung der
Dienstzulage 46,90 S beträgt; Abs. 4 ist auf diese
Lehrer nicht anzuwenden.

(6) Vertragslehrern des Entlohnungsschemas II L
an zweisprachigen Schulklassen mit der Befähigung
zur Unterrichtserteilung in beiden Sprachen
gebührt für die Dauer dieser Verwendung für jede
Jahreswochenstunde eine Dienstzulage von
320,60 S jährlich.

(7) Vertragslehrern des Entlohnungsschemas
II L, die an Polytechnischen Lehrgängen Deutsch
beziehungsweise Mathematik unterrichten, gebührt
für die Dauer der Verwendung für jede Jahreswo-
chenstunde eine Dienstzulage in Höhe von

1. 204,80 S, wenn sie in einer Schülergruppe
oder Klasse leistungsdifferenzierten Unter-
richt erteilen,

2. 255,80 S, wenn sie in zwei oder mehr Schüler-
gruppen oder Klassen leistungsdifferenzierten
Unterricht erteilen.

(8) Vertragslehrern (Vertragserziehern) des Ent-
lohnungsschemas II L, die im Ausmaß von minde-
stens drei Viertel ihrer Lehrverpflichtung als Erzie-
her an Internatsschulen oder Schülerheimen des
Bundes oder an gleichartigen Anstalten verwendet
werden, gebührt — sofern nicht § 10 Abs. 9 BLVG
anzuwenden ist — für die Dauer der Verwendung
eine Erzieherzulage. Die Erzieherzulage beträgt
jährlich

in der Entlohnungsgruppe l 1 30 814 S,
in den Entlohnungsgruppen l 2a 27 219 S,
in den Entlohnungsgruppen l 2b 22 627 S,
in der Entlohnungsgruppe l 3 16 997 S.

§ 60 a Abs. 3, 4, 8 und 9 des Gehaltsgesetzes 1956
ist sinngemäß anzuwenden.

(9) Vertragslehrern des Entlohnungsschemas
II L, die zwar nicht in dem im Abs. 8 angeführten
Ausmaß, aber mindestens im Ausmaß von drei Ach-
tel ihrer Lehrverpflichtung als Erzieher an Inter-
natsschulen oder Schülerheimen des Bundes oder
an gleichartigen Anstalten verwendet werden,
gebührt — sofern nicht § 10 Abs. 9 BLVG anzu-
wenden ist — für die Dauer der Verwendung eine
Erzieherzulage im halben Ausmaß der im Abs. 8
angeführten Ansätze. § 60 a Abs. 6 bis 9 des
Gehaltsgesetzes 1956 ist sinngemäß anzuwenden.

(10) Vertragslehrern des Entlohnungsschemas
II L, die mit weniger als dem Ausmaß von drei Ach-
tel ihrer Lehrverpflichtung als Erzieher verwendet
werden, gebührt keine Erzieherzulage."

14. Die Überschrift zu § 49 und der § 49 erhalten
folgende Fassung:

"Abfertigung der Vertragslehrer

§ 49. (1) § 35 Abs. 2 Z 1 ist nicht anzuwenden,
wenn das Dienstverhältnis auf die Dauer von
Unterrichtsperioden (§38 Abs. 2) eingegangen und
ohne Unterbrechung erneuert oder verlängert
wurde. Schulferien gelten dabei nicht als Unterbre-
chung im Sinne dieser Bestimmung.

(2) Für die Bemessung der Abfertigung sind diese
Dienstzeiten wie Zeiten eines einzigen durchgehen-
den Dienstverhältnisses zu behandeln; eine Abferti-
gung gebührt daher nach Abs. 1 in Verbindung mit
§ 35 lediglich am Ende dieser gesamten Periode.

(3) Bei Vertragslehrern sind der Bemessung der
Abfertigung an Stelle des für den letzten Monat des
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Dienstverhältnisses gebührenden Monatsentgeltes
und der Haushaltszulage das Monatsentgelt und
die Haushaltszulage zu Grunde zu legen, die sich
— bei Anwendung der für den letzten Monat des
Dienstverhältnisses maßgebenden Entgeltansätze
— aus dem Durchschnitt der Wochenstundenzahl
der letzten 24 Kalendermonate ergeben."

Artikel II

Die Bundesforste-Dienstordnung, BGBl.
Nr. 201/1969, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 137/1983, wird wie folgt geän-
dert:

1. Dem § 4 wird angefügt:

„Auf die Berücksichtigung dieser Zeit für die
Bemessung der Abfertigung im nachfolgenden
Dienstverhältnis ist jedoch § 53 Abs. 5 Z 3 anzu-
wenden."

2. Die Tabelle im § 17 Abs. 2 erhält folgende Fas-
sung:

3. An die Stelle des § 17 Abs. 4 treten folgende
Bestimmungen:

„(4) Dem Bediensteten der Verwendungs-
gruppe D gebührt bis zur Vollendung des
18. Lebensjahres an Stelle des Gehaltes nach den
Abs. 1 und 2 ein Gehalt in nachstehender Höhe:

(5) Abweichend von den Abs. 1 bis 4 ist das
Gehalt der sonstigen Bediensteten bis zur Vollen-
dung des 18. Lebensjahres nach dem Gehalt der
Gehaltsstufe 1 abzüglich des Unterschiedsbetrages
zwischen den Gehaltsstufen 1 und 2 zu bemessen."

4. § 21 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Dienstalterszulage beträgt in der Ver-
wendungsgruppe A 1 328 S, in der Verwendungs-
gruppe B 1 147 S, in der Verwendungsgruppe C
783 S und in der Verwendungsgruppe D 663 S. Sie
erhöht sich nach vier in der höchsten Gehaltsstufe
verbrachten Jahren auf das doppelte Ausmaß der
vorgenannten Beträge."

5. Die Tabelle im § 22 Abs. 4 erhält folgende Fas-
sung:
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6. § 25 Abs. 12 erhält folgende Fassung:

„(12) Der Zuschlag zur Verwendungszulage
beträgt

1. für Oberforstmeister 16,90 S für jeden vollen
Punkt;

2. für Bedienstete der Verwendungsstufe A 3
a) bis einschließlich des 50. Punktes 90,60 S,
b) vom 51. bis einschließlich 65. Punkt

132,80 S,
c) vom 66. bis einschließlich 80. Punkt

205,10 S,
d) vom 81. bis einschließlich 95. Punkt

102,60 S und
e) ab dem 96. Punkt 60,40 S

für jeden vollen Punkt;
3. für Bedienstete des gehobenen Forstdienstes

a) bis einschließlich des 6. Punktes 96,60 S,
b) für den 7. Punkt 193,10 S,
c) vom 8. bis einschließlich 10. Punkt

386,10 S,
d) vom 11. bis einschließlich 13. Punkt

579,40 S,
e) für den 14. und 15. Punkt 434,40 S,
f) vom 16. bis einschließlich 20. Punkt

289,60 S und
g) ab dem 21. Punkt 193,10 S

für jeden vollen Punkt;

4. für Bedienstete des Forstbetriebs- und Forst-
schutzdienstes und für Bedienstete des Jagd-
und Jagdschutzdienstes 96,60 S für jeden vol-
len Punkt."

7. Im § 25 a Abs. 2 werden die Beträge „1 764 S"
und „9,40 S" durch die Beträge „1 811 S" und
„9,70 S" ersetzt.

8. § 53 Abs. 3 Z 1 erhält folgende Fassung:
„1. wenn eine weibliche Bedienstete innerhalb

von sechs Monaten,
a) nachdem sie sich verehelicht oder ein

lebendes Kind geboren hat, oder
b) nach der Annahme eines Kindes, das das

erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat,
an Kindes Statt (§15 Abs. 5 Z 1 des Mut-
terschutzgesetzes 1979) oder nach der
Übernahme eines solchen Kindes in
unentgeltliche Pflege (§ 15 Abs. 5 Z 2 des
Mutterschutzgesetzes 1979),

das Dienstverhältnis kündigt;"

9. Dem § 53 wird angefügt:

„(7) Wird eine weibliche Bedienstete, die gemäß
Abs. 3 Z 1 das Dienstverhältnis gekündigt hat,
innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung die-
ses Dienstverhältnisses in ein Dienstverhältnis zu
einer inländischen Gebietskörperschaft aufgenom-
men, so hat sie dem Bund die anläßlich der Beendi-
gung des bisherigen Dienstverhältnisses gemäß
Abs. 3 Z 1 erhaltene Abfertigung zurückzuerstat-
ten."

10. § 65 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Der monatliche Beitrag beträgt 0,30 vH der
Beitragsgrundlage nach Abs. 2 bis zur Höhe der
jeweiligen Höchstbeitragsgrundlage in der gesetzli-
chen Pensionsversicherung und 7,5 vH des diese
Höchstbeitragsgrundlage übersteigenden Teiles.
Der Beitrag von der Sonderzahlung beträgt die
Hälfte des sich unter Außerachtlassung der Neben-
gebühren ergebenden monatlichen Beitrages."

Artikel III

(1) Den vollbeschäftigten Vertragsbediensteten
der Entlohnungsgruppen e, d, p 5 und p 4, die sich
am 31. Dezember 1983 in einem Dienstverhältnis
befinden, auf das das Vertragsbedienstetengesetz
1948 anzuwenden ist, und die das 18. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben, gebühren bis zur Voll-
endung des 18. Lebensjahres an Stelle des im § 11
Abs. 3 beziehungsweise § 14 Abs. 3 des Vertragsbe-
dienstetengesetzes 1948 vorgesehenen Monatsent-
geltes

1. ein Monatsentgelt in der Höhe des Monats-
entgeltes der Entlohnungsstufe 1 abzüglich
des Unterschiedsbetrages zwischen dem
Monatsentgelt der Entlohnungsstufen 1 und 2
und

2. Die Verwaltungsdienstzulage nach § 22
Abs. 2 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948.

(2) Abs. 1 ist auf teilbeschäftigte Vertragsbedien-
stete gemeinsam mit § 21 des Vertragsbediensteten-
gesetzes 1948 sinngemäß anzuwenden.

(3) Bediensteten der Österreichischen Bundesfor-
ste der Verwendungsgruppe D, die sich am
31. Dezember 1983 in einem Dienstverhältnis
befinden, auf das die Bundesforste-Dienstordnung
anzuwenden ist, und die das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, gebührt bis zur Vollendung
des 18. Lebensjahres an Stelle des im § 17 Abs. 4
der Bundesforste-Dienstordnung vorgesehenen
Gehaltes das Gehalt der Gehaltsstufe 1 abzüglich
des Unterschiedsbetrages zwischen dem Gehalt der
Gehaltsstufen 1 und 2. § 16 Abs. 3 der Bundesfor-
ste-Dienstordnung ist anzuwenden.

Artikel IV

(1) Für Vertragsbedienstete, die sich am 1. Feber
1984 in einem Bundesdienstverhältnis befinden, ist
auf deren Antrag der Vorrückungsstichtag gemäß
§ 26 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 in der
Fassung des Art. I und gemäß Art. II der
15. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle, BGBl.
Nr. 199/1969, neu festzusetzen, wenn dieser Vor-
rückungsstichtag infolge der Neuregelung des
Art. I Z 8 günstiger ist als der auf Grund der bishe-
rigen Bestimmungen für die Entlohnungsgruppe
geltende Vorrückungsstichtag, in der der Vertrags-
bedienstete angestellt wurde.
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(2) Die bezugsrechtliche Stellung der Vertrags-
bediensteten, deren Vorrückungsstichtag nach
Abs. 1 neu festgesetzt wird, ist mit dem Tag des
Wirksamwerdens dieser Maßnahme um den Zeit-
raum zu verbessern, um den der gemäß § 19 Abs. 6
des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 auf den
nächstliegenden Vorrückungstermin gerundete ver-
besserte Vorrückungsstichtag vor dem gemäß § 19
Abs. 6 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948
gerundeten bisherigen Vorrückungsstichtag liegt.

(3) Die Verbesserung des Vorrückungsstichtages
gemäß Abs. 1 und die Verbesserung der bezugs-
rechtlichen Stellung gemäß Abs. 2 sind,

1. wenn der Antrag gemäß Abs. 1 bis zum
30. Juni 1984 gestellt wurde, mit Wirksamkeit
vom 1. Feber 1984,

2. wenn der Antrag gemäß Abs. 1 nach dem
30. Juni 1984 gestellt wurde, mit Wirksamkeit
von dem auf den Tag der Antragstellung fol-
genden Monatsersten

durchzuführen.

Artikel V

(1) Die Einstufung eines unter den Anwendungs-
bereich des Vertragsbedienstetengesetzes 1948,
BGBl. Nr. 86, fallenden Religionslehrers in die Ent-
lohnungsgruppe 1 2b 1 ist frühestens mit Wirkung
vom 1. September 1983 zulässig, wenn dieser Reli-
gionslehrer die gemäß § 40 Abs. 2 oder § 43 Abs. 2
des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 auch auf
Vertragslehrer der Entlohnungsgruppe 1 2b 1 anzu-
wendenden Erfordernisse der Anlage 1 zum BDG
1979 ausschließlich nach Z 26.2 lit. b dieser Anlage
erfüllt.

(2) Wird ein im Abs. 1 angeführter Religionsleh-
rer des Entlohnungsschemas I L in die Entloh-
nungsgruppe l 2b 1 eingestuft, so gebührt ihm
abweichend vom § 41 des Vertragsbedienstetenge-
setzes 1948

1. für die Zeit vom 1. September 1983 bis zum
30. April 1984 das für seine Entlohnungsstufe
maßgebende Monatsentgelt der Entlohnungs-
gruppe l 2b 1, vermindert um 60 vH des
Unterschiedsbetrages zwischen dem für ihn in
der Entlohnungsgruppe 1 2b 1 vorgesehenen
Monatsentgelt und dem Monatsentgelt, das in
der gleichen Entlohnungsstufe der Entloh-
nungsgruppe 1 3 vorgesehen ist;

2. für den Zeitraum vom 1. Mai 1984 bis zum
31. Dezember 1984 das für seine Entloh-
nungsstufe vorgesehene Monatsentgelt der
Entlohnungsgruppe 1 2b 1, vermindert um 30
vH des Unterschiedsbetrages zwischen dem
für ihn in der Entlohnungsgruppe 1 2b 1 vor-
gesehenen Monatsentgelt und dem Monats-
entgelt, das in der gleichen Entlohnungsstufe
der Entlohnungsgruppe 1 3 vorgesehen ist.

(3) Wird ein im Abs. 1 angeführter Religionsleh-
rer des Entlohnungsschemas II L in die Entloh-

nungsgruppe l 2b 1 eingestuft, so gebührt ihm
abweichend vom § 44 des Vertragsbedienstetenge-
setzes 1948 für jede Jahreswochenstunde

1. für die Zeit vom 1. September 1983 bis zum
30. April 1984 die für die Entlohnungsgruppe
1 2b 1 vorgesehene Jahresentlohnung, vermin-
dert um 60 vH des Unterschiedsbetrages zwi-
schen der für die Entlohnungsgruppe 1 2b 1
vorgesehenen Jahresentlohnung und der Jah-
resentlohnung, die für die Entlohnungsgruppe
1 3 vorgesehen ist;

2. für die Zeit vom 1. Mai 1984 bis zum
31. Dezember 1984 die für die Entlohnungs-
gruppe 1 2b 1 vorgesehene Jahresentlohnung,
vermindert um 30 vH des Unterschiedsbetra-
ges zwischen der für die Entlohnungsgruppe
l 2b 1 vorgesehenen Jahresentlohnung und
der Jahresentlohnung, die für die Entloh-
nungsgruppe 1 3 vorgesehen ist.

Artikel VI

(1) Sind die Beträge, die sich gemäß Art. V
Abs. 2 und 3 für die monatlichen Bezüge ergeben,
nicht durch volle Schillingbeträge teilbar, so sind
Restbeträge von weniger als 50 g zu vernachlässi-
gen und Restbeträge von 50 g und mehr auf volle
Schillingbeträge aufzurunden.

(2) Abs. 1 und Art. VII der 39. Gehaltsgesetz-
Novelle, BGBl. Nr. 350/1982, sind auf die im
§ 44 a Abs. 1 bis 7 des Vertragsbedienstetengesetzes
1948 angeführten Dienstzulagen mit der Maßgabe
anzuwenden, daß Restbeträge von weniger als 5 g
zu vernachlässigen und Restbeträge von 5 g und
mehr auf den nächsthöheren, durch 10 g teilbaren
Betrag aufzurunden sind.

(3) Auf Überstellungen gemäß Art. VI Abs. 2 der
39. Gehaltsgesetz-Novelle und auf Überstellungen
gemäß Art. V Abs. 2 dieses Bundesgesetzes ist § 15
Abs. 8 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 mit
der Maßgabe anzuwenden, daß sich die Ausschluß-
bestimmung des letzten Satzes nicht auf die im § 58
Abs. 5 und 6, §59 Abs. 7 und §60 Abs. 3 des
Gehaltsgesetzes 1956 angeführten und gemäß §41
Abs. 2 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 auch
für Vertragslehrer vorgesehenen Dienstzulagen
bezieht.

(4) Wird ein Vertragslehrer des Entlohnungs-
schemas II gemäß Art. VI Abs. 1 der 39. Gehaltsge-
setz-Novelle oder gemäß Art. V Abs. 1 dieses Bun-
desgesetzes in die Entlohnungsgruppe 1 2b 1 einge-
stuft und hat er Anspruch auf eine Dienstzulage
nach § 44 a Abs. 5 des Vertragsbedienstetengeset-
zes 1948, so gebührt ihm, solange die Jahresentloh-
nung in der Entlohnungsgruppe 1 2b 1 (einschließ-
lich der Dienstzulagen gemäß § 44 a Abs. 1, 2 und
5 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948) unter der
Jahresentlohnung in der Entlohnungsgruppe l 3
(einschließlich der gemäß § 44 a Abs. 1, 2 und 5 des
Vertragsbedienstetengesetzes 1948 für die betref-



255. Stück — Ausgegeben am 30. Dezember 1983 — Nr. 657 2729

fende Axt der Verwendung vorgesehenen Dienstzu-
lage) liegt, eine Ergänzungszulage im Ausmaß des
Unterschiedsbetrages.

(5) Auf die Berechnung einer allfälligen Dienst-
zulage nach § 59 Abs. 13 des Gehaltsgesetzes 1956,
die gemäß § 41 Abs. 2 des Vertragsbedienstetenge-
setzes 1948 auch für Vertragslehrer vorgesehen ist,
sind die im Art. VI der 39. Gehaltsgesetz-Novelle
und die im Art. V dieses Bundesgesetzes vorgesehe-
nen Verminderungen des Monatsentgeltes nicht
anzuwenden.

Artikel VII

Art. XII Abs. 1 und 2 der 41. Gehaltsgesetz-
Novelle, BGBl. Nr. 656/1983, gilt für Vertragsleh-
rer des Entlohnungsschemas I L mit der Maßgabe,
daß auf die darin angeführte Dienstzulage und die
darin angeführte Vergütung §21 des Vertragsbe-
dienstetengesetzes 1948 nicht anzuwenden ist.

Artikel VIII

Das Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetz,
BGBl. Nr. 280/1980, in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 568/1981 wird wie folgt geändert:

1. § 28 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Der Anspruch auf Abfertigung bleibt erhal-
ten, wenn

1. Dienstnehmer bei Erreichen oder nach Über-
schreiten der für die (vorzeitige) Alterspen-
sion erforderlichen Altersgrenze oder

2. weibliche Dienstnehmer spätestens drei
Monate nach der Geburt eines Kindes, nach
der Annahme eines Kindes, das das erste
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, an Kin-
des Statt (§ 15 Abs. 5 Z 1 des Mutterschutzge-
setzes 1979) oder nach Übernahme eines sol-
chen Kindes in unentgeltliche Pflege (§15
Abs. 5 Z 2 des Mutterschutzgesetzes 1979),
bei Inanspruchnahme eines Karenzurlaubes
gemäß § 15 des Mutterschutzgesetzes 1979
spätestens sechs Wochen nach dessen Beendi-
gung,

das Dienstverhältnis auflösen."

2. § 48 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Dem Dienstnehmer gebührt für jedes
Dienstjahr ein ununterbrochener bezahlter Urlaub.
Das Urlaubsausmaß beträgt bei einer Dienstzeit
von weniger als 25 Jahren 30 Werktage und erhöht
sich nach Vollendung des 25. Jahres auf 36 Werk-
tage."

3. § 60 Abs. 6 entfällt; die bisherigen Abs. 7 und
8 erhalten die Bezeichnung „(6)" und „(7)".

Artikel IX

(1) Das durch Art. VIII Z 2 vorgesehene
Urlaubsausmaß gebührt erstmals für jenes Urlaubs-
jahr, das im Jahr 1986 beginnt.

(2) Für das Urlaubsjahr,
1. das im Jahr 1984 beginnt, gebührt

a) bei einer Dienstzeit von weniger als 20
Jahren ein Urlaubsausmaß von 26 Werk-
tagen,

b) bei einer Dienstzeit von 20, jedoch weni-
ger als 25 Jahren ein Urlaubsausmaß von
30 Werktagen,

c) nach Vollendung des 25. Jahres ein
Urlaubsausmaß von 32 Werktagen;

2. das im Jahr 1985 beginnt, gebührt
a) bei einer Dienstzeit von weniger als 20

Jahren ein Urlaubsausmaß von 28 Werk-
tagen,

b) bei einer Dienstzeit von 20, jedoch weni-
ger als 25 Jahren ein Urlaubsausmaß von
30 Werktagen,

c) nach Vollendung des 25. Jahres ein
Urlaubsausmaß von 34 Werktagen.

(3) Ein das bisherige gesetzliche Urlaubsausmaß
übersteigender Anspruch, der durch Normen der
kollektiven Rechtsgestaltung oder Einzelvereinba-
rungen vorgesehen ist, ist auf die durch dieses Bun-
desgesetz vorgesehene Erhöhung des Urlaubsan-
spruches anrechenbar, sofern der Anspruch nicht
als Abgeltung für erschwerende Arbeitsbedingun-
gen, besondere Gefährlichkeit der Arbeit oder
Behinderung gewährt wird. Durch die Anrechnung
darf sich jedoch keine Verringerung des dem
Dienstnehmer bisher gebührenden Anspruches
ergeben.

Artikel X

Das Arbeitsruhegesetz, BGBl. Nr. 144/1983, gilt
für die Land- und Forstarbeiter des Bundes mit der
Maßgabe, daß an die Stelle des Bundesministers für
soziale Verwaltung derjenige Bundesminister, des-
sen Ressort die Planstelle des Bediensteten ange-
hört, im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler
tritt.

Artikel XI

(1) Das monatliche Sonderentgelt (mit Aus-
nahme der Haushaltszulage)

1. jener vollbeschäftigten Vertragsbediensteten
des Bundes, mit denen vor dem 1. Jänner
1984 gemäß § 36 des Vertragsbedienstetenge-
setzes 1948 ein Sondervertrag abgeschlossen
worden ist, und

2. jener vollbeschäftigten Bediensteten der
Österreichischen Bundesforste, mit denen vor
dem 1. Jänner 1984 gemäß §56 der Bundes-
forste-Dienstordnung ein Sondervertrag
abgeschlossen worden ist,

wird ab 1. Jänner 1984 um 2,67 vH erhöht; das
Ergebnis dieser Berechnung wird um 183 S ver-
mehrt.
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(2) Bei
1. teilbeschäftigten Vertragsbediensteten des

Bundes, mit denen vor dem 1. Jänner 1984
gemäß § 36 des Vertragsbedienstetengesetzes
1948 ein Sondervertrag abgeschlossen worden
ist, und

2. teilbeschäftigten Bediensteten der Österreichi-
schen Bundesforste, mit denen vor dem
1. Jänner 1984 gemäß § 56 der Bundesforste-
Dienstordnung ein Sondervertrag abgeschlos-
sen worden ist,

ist zunächst jenes Sonderentgelt zu ermitteln, das
ihnen im Falle der Vollbeschäftigung gebühren
würde. Auf dieses Sonderentgelt sind hierauf die im
Abs. 1 vorgesehenen Berechnungsvorschriften
anzuwenden. Von dem auf diese Weise errechne-
ten Betrag ist schließlich jener Teil zu ermitteln,
der sich unter Berücksichtigung des Beschäfti-
gungsausmaßes ergibt. Dieser Teil gilt ab 1. Jänner
1984 als neues Sonderentgelt des teilbeschäftigten
Vertragsbediensteten beziehungsweise des teilbe-
schäftigten Bediensteten der Österreichischen Bun-
desforste.

(3) Zulagen nach einem im Abs. 1 oder 2 ange-
führten Sondervertrag, die gemäß § 8 a Abs. 1 des
Vertragsbedienstetengesetzes 1948 dem Monats-
entgelt zuzuzählen sind oder die — mit Ausnahme
der Haushaltszulage — gemäß § 16 Abs. 2 der Bun-
desforste-Dienstordnung einen Bestandteil des
Monatsbezuges bilden, erhöhen sich, wenn sie in
Schillingbeträgen festgelegt sind, abweichend von
den Abs. 1 und 2 um 2,67 vH, eine allfällige Ver-
waltungsdienstzulage jedoch um 3 vH.

(4) Ergeben sich bei der Anwendung des Abs. 1,
2 oder 3 im Endergebnis Restbeträge von 50 g und
mehr, so sind diese auf volle Schillingbeträge auf-
zurunden. Ergeben sich jedoch im Endergebnis
Restbeträge von weniger als 50 g, so sind diese zu
vernachlässigen.

(5) Eine Erhöhung nach den Abs. 1 bis 4 ist
jedoch nur dann vorzunehmen, wenn

1. sich diese Erhöhung nicht bereits aus dem
Sondervertrag ergibt oder

2. im Sondervertrag die Erhöhung des Sonder-
entgeltes nicht an andere Anlaßfälle als
Bezugserhöhungen oder Teuerungsabgeltun-
gen im öffentlichen Dienst geknüpft ist.

(6) Die nach den Abs. 1 bis 4 in Verbindung mit
Abs. 5 erforderlichen Maßnahmen bedürfen nicht
der im § 36 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948
beziehungsweise im § 56 der Bundesforste-Dienst-
ordnung vorgesehenen Genehmigung des Bundes-
kanzlers und des Bundesministers für Finanzen.

Artikel XII

Für die Zeit vom 1. September 1983 bis zum
31. Dezember 1983 wird das Vertragsbediensteten-
gesetz 1948 wie folgt geändert:

1. Im § 44 a Abs. 1 Z 3 wird der Ausdruck
„Arbeitslehrerinnen" durch den Ausdruck „Leh-
rern für Werkerziehung" ersetzt.

2. Im § 44 a werden die bisherigen Abs. 2 bis 5 als
„(3)" bis „(6)" bezeichnet; § 44 a Abs. 2 (neu)
erhält folgende Fassung:

„(2) Vertragslehrern des Entlohnungssche-
mas II L, die auf den in Abs. 1 Z 3 und 4 angeführ-
ten Arbeitsplätzen verwendet werden und die auch
die dort angeführte Befähigung aufweisen, gebührt
eine Dienstzulage auch dann, wenn sie der Entloh-
nungsgruppe 1 2b 1 angehören. Die Dienstzulage
beträgt für jede Jahreswochenstunde

in der Entlohnungsgruppe l 3 419,40 S,
in der Entlohnungsgruppe l 2b 1 125,80 S.

In der Entlohnungsgruppe l 3 erhöht sich diese
Dienstzulage bei den in Abs. 1 Z 1 genannten
Fremdsprachlehrern an Polytechnischen Lehrgän-
gen und bei den in Abs. 1 Z 3 genannten Lehrern
für Werkerziehung an Polytechnischen Lehrgän-
gen und hauswirtschaftlichen Berufsschulen um
152,20 S jährlich. In der Entlohnungsgruppe 1 2b 1
erhöht sich die im zweiten Satz angeführte Dienst-
zulage bei den in Abs. 1 Z 3 genannten Lehrern für
Werkerziehung an Polytechnischen Lehrgängen
und an hauswirtschaftlichen Berufsschulen um
45,70 S jährlich."

3. § 44 a Abs. 5 (neu) erhält folgende Fassung:

„(5) Vertragslehrern (Kindergärtnerinnen) der
Entlohnungsgruppe l 3 des Entlohnungssche-
mas II L, die, ohne die im Abs. 1 Z 3, 4 oder 5
angeführten Befähigungen aufzuweisen, in einer
der in diesen Bestimmungen angeführten Verwen-
dungen beschäftigt werden, sowie Religionslehrern
der Entlohnungsgruppe 1 3 des Entlohnungssche-
mas II L, die an Hauptschulen, Sonderschulen oder
Polytechnischen Lehrgängen verwendet werden,
gebührt für jede Jahreswochenstunde eine Dienst-
zulage von 183,70 S jährlich; sie erhöht sich bei den
an Polytechnischen Lehrgängen verwendeten Ver-
tragslehrern um 152,20 S. Der erste Satz ist auf
Vertragslehrer der Entlohnungsgruppe 1 2b 1 des
Entlohnungsschemas II L, die die gemäß § 43
Abs. 2 auf Vertragslehrer der Entlohnungsgruppe 1
2b 1 anzuwendenden Erfordernisse der Anlage 1
zum BDG 1979 ausschließlich nach Z 26.2 lit. b
oder Z 26.8 dieser Anlage erfüllen, sinngemäß mit
der Maßgabe anzuwenden, daß die Dienstzulage
55,10 S und die für die Verwendung an Polytechni-
schen Lehrgängen vorgesehene Erhöhung der
Dienstzulage 45,70 S beträgt; Abs. 4 ist auf diese
Lehrer nicht anzuwenden."

4. Im § 44 a werden die bisherigen Abs. 6 bis 8
als „(8)" bis „(10)" bezeichnet; § 44 a Abs. 7 (neu)
erhält folgende Fassung:

„(7) Vertragslehrern des Entlohnungssche-
mas II L, die an Polytechnischen Lehrgängen
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Deutsch beziehungsweise Mathematik unterrich-
ten, gebührt für die Dauer der Verwendung für
jede Jahreswochenstunde eine Dienstzulage in
Höhe von

1. 199,50 S, wenn sie in einer Schülergruppe
oder Klasse leistungsdifferenzierten Unter-
richt erteilen,

2. 249,10 S, wenn sie in zwei oder mehr Schüler-
gruppen oder Klassen leistungsdifferenzierten
Unterricht erteilen."

5. Im neuen § 44 a Abs. 9 wird
a) der Ausdruck „im Abs. 6 angeführten Aus-

maß" durch den Ausdruck „im Abs. 8
angeführten Ausmaß",

b) der Ausdruck „der im Abs. 6 angeführten
Ansätze" durch den Ausdruck „der im
Abs. 8 angeführten Ansätze"

ersetzt.

Artikel XIII

(1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes
angeordnet wird, treten in Kraft:

1. Art. V, VI und — für die Unterrichtserteilung
in der 3. Schulstufe — Art. VII sowie Art. XII
mit 1. September 1983,

2. Art. I Z 1 bis 7 und 9 bis 14 und die Art. II,
III, VIII, IX und XI mit 1. Jänner 1984,

3. Art. I Z 8 und Art. IV mit 1. Feber 1984,
4. Art. X mit 1. Juli 1984,
5. — für die Unterrichtserteilung in der

4. Schulstufe — Art. VII mit 1. September
1984.

(2) Es treten außer Kraft:
1. Art. I Z 3 und 5, Art. II Z 3 und Art. III mit

Ablauf des 31. Dezember 1986,
2. Art. VII mit Ablauf des 31. August 1988.

Mit dem Außerkrafttreten der in Z 1 angeführten
Bestimmungen treten § 11 Abs. 3 und § 14 Abs. 3
und 4 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 sowie
§ 17 Abs. 4 der Bundesforste-Dienstordnung in der
bis zum 31. Dezember 1983 geltenden Fassung wie-
der in Kraft.

(3) Für eine gemeinsame Unterrichtserteilung in
der (un)verbindlichen Übung „Lebende Fremdspra-
che" für die 3. und 4. Schulstufe innerhalb dersel-
ben Volksschulklasse ist Art. VII ab 1. September
1984 anzuwenden. Diese gemeinsame Unterrichts-
erteilung ist im Schuljahr 1983/84 letztmalig nach
den für den Schulversuch „Lebende Fremdsprache"
an Volksschulen maßgebenden Bestimmungen
abzugelten.

(4) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundeskanzler, in Angelegenheiten jedoch,
die nur den Wirkungsbereich eines Bundesministers
betreffen, dieser Bundesminister betraut.

Kirchschläger

Sinowatz

658. Bundesgesetz vom 14. Dezember 1983,
mit dem die Reisegebührenvorschrift 1955

geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Die Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl.
Nr. 133, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 177/1983, wird wie folgt geändert:

1. Im § 3 Abs. 1 wird am Ende der Regelungen
über die Gebührenstufe 1 der Punkt durch einen
Strichpunkt ersetzt. Folgende Bestimmung wird
danach eingefügt:

„Beamte der Post- und Telegraphenverwaltung
der Verwendungsgruppe PT 9 in allen Gehaltsstu-
fen, der Verwendungsgruppen PT 8 und PT 7 bis
Gehaltsstufe 14 einschließlich und der Verwen-
dungsgruppen PT 6 und PT 5 bis Gehaltsstufe 9
einschließlich."

2. Im § 3 Abs. 1 wird am Ende der Regelung
über die Gebührenstufe 2 der Punkt durch einen
Strichpunkt ersetzt. Folgende Bestimmung wird
danach eingefügt:

„Beamte der Post- und Telegraphenverwaltung
der Verwendungsgruppen PT 8 und PT 7 ab
Gehaltsstufe 15, der Verwendungsgruppen PT 6
und PT 5 in den Gehaltsstufen 10 bis 12 einschließ-
lich und der Verwendungsgruppen PT 4, PT 3 und
PT 2 (ohne Hochschulbildung) bis Gehaltsstufe 7
einschließlich."

3. In der Regelung des § 3 Abs. 1 über die
Gebührenstufe 3 erhalten die Vorschriften betref-
fend die Hochschulassistenten und die Lehrer fol-
gende Fassung:

„Hochschulassistenten bis Gehaltsstufe 10 ein-
schließlich;

Lehrer der Verwendungsgruppe L 3 ab der
Gehaltsstufe 12, der Verwendungsgruppe L 2b 1 ab
der Gehaltsstufe 8, der Verwendungsgruppen
L 2b 2, L 2b 3 und L 2a 1 ab der Gehaltsstufe 6 und
der Verwendungsgruppe L 2a 2 ab der Gehalts-
stufe 5, Leiter der Verwendungsgruppen L 2b 2,
L 2b 3 und L 2a 1 bis Gehaltsstufe 13 einschließlich
und Leiter der Verwendungsgruppe L 2a 2 bis
Gehaltsstufe 10 einschließlich, Lehrer der Verwen-
dungsgruppe L 1 bis Gehaltsstufe 12 einschließlich
und Lehrer der Verwendungsgruppe L PA bis
Gehaltsstufe 11 einschließlich, ausgenommen die
Leiter der Verwendungsgruppen L 1 und L PA;"

4. Im § 3 Abs. 1 wird am Ende der Regelungen
über die Gebührenstufe 3 der Punkt durch einen
Strichpunkt ersetzt. Folgende Bestimmung wird
danach eingefügt:

„Beamte der Post- und Telegraphenverwaltung
der Verwendungsgruppen PT 6 und PT 5 ab
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Gehaltsstufe 13, der Verwendungsgruppe PT 4 ab
Gehaltsstufe 8, der Verwendungsgruppe PT 3 in
den Gehaltsstufen 8 bis 17 (erstes und zweites Jahr)
einschließlich, in der Verwendungsgruppe PT 2
(ohne Hochschulbildung) in den Gehaltsstufen 8
bis 15 einschließlich und der Verwendungsgruppen
PT 2 (mit Hochschulbildung) und PT 1 bis
Gehaltsstufe 10 einschließlich."

5. In der Regelung des § 3 Abs. 1 über die
Gebührenstufe 4 erhalten die Vorschriften betref-
fend die Hochschulassistenten und die Lehrer fol-
gende Fassung:

„Hochschulassistenten ab der Gehaltsstufe 11
und außerordentliche Hochschulprofessoren bis
Gehaltsstufe 9 einschließlich;

Leiter der Verwendungsgruppen L 2b 2, L 2b 3
und L 2a 1 ab der Gehaltsstufe 14 und Leiter der
Verwendungsgruppe L 2a 2 ab der Gehaltsstufe 11,
Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 ab der
Gehaltsstufe 13 und Lehrer der Verwendungs-
gruppe L PA ab der Gehaltsstufe 12, Leiter der
Verwendungsgruppe L 1 bis Gehaltsstufe 17 ein-
schließlich und Leiter der Verwendungsgruppe
L PA bis Gehaltsstufe 14 einschließlich;"

6. Im § 3 Abs. 1 wird am Ende der Regelung
über die Gebührenstufe 4 der Punkt durch einen
Strichpunkt ersetzt. Folgende Bestimmung wird
danach eingefügt:

„Beamte der Post- und Telegraphenverwaltung
der Verwendungsgruppe PT 3 ab Gehaltsstufe 17
(drittes Jahr), der Verwendungsgruppe PT 2 (ohne
Hochschulbildung) in den Gehaltsstufen 16 und 17
(erstes bis achtes Jahr) und der Verwendungsgrup-
pen PT 2 (mit Hochschulbildung) und PT 1 in den
Gehaltsstufen 11 und 12."

7. In der Regelung des § 3 Abs. 1 über die
Gebührenstufe 5 erhält die Vorschrift betreffend
die Lehrer folgende Fassung:

„Leiter der Verwendungsgruppe L 1 ab der
Gehaltsstufe 18 und Leiter der Verwendungs-
gruppe L PA ab der Gehaltsstufe 15;"

8. Im § 3 Abs. 1 wird am Ende der Regelungen
über die Gebührenstufe 5 der Punkt durch einen
Strichpunkt ersetzt. Folgende Bestimmung wird
danach eingefügt:

„Beamte der Post- und Telegraphenverwaltung
der Verwendungsgruppe PT 2 (ohne Hochschulbil-
dung) ab Gehaltsstufe 17 (neuntes Jahr) und der
Verwendungsgruppen PT 2 (mit Hochschulbil-
dung) und PT 1 ab Gehaltsstufe 13."

9. § 10 Abs. 3 und 4 erhält folgende Fassung:

„(3) Die besondere Entschädigung gemäß Abs. 2
beträgt:

a) Für Motorfahrräder und Motorräder
mit einem Hubraum bis 250 cm3 je
Fahrkilometer 1,07 S,

b) für Motorräder mit einem Hubraum
über 250 cm3 je Fahrkilometer 1,80 S,

c) für Personen- und Kombinations-
kraftwagen je Fahrkilometer 3,40 S.

(4) Für jede Person, deren Mitbeförderung
dienstlich notwendig ist, gebührt ein Zuschlag von
0,40 S je Fahrkilometer."

10. § 25 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Bestimmungen der Abschnitte I bis V
sind, soweit in diesem Abschnitt nicht anderes
bestimmt ist,

a) auf Dienstreisen in das Ausland,
b) auf Dienstreisen von einer im Ausland gele-

genen Dienststelle (Dienstverrichtungsstelle)
aus,

c) auf Dienstreisen nach im Ausland gelegenen
Grenzorten,

d) auf Dienstverrichtungen im ausländischen
Dienstort und

e) auf Dienstzuteilungen zu im Ausland gelege-
nen Dienststellen

anzuwenden."

11. § 26 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Bei Dienstzuteilungen vom Inland an eine
im Ausland gelegene Dienststelle gebührt anstelle
der Zuteilungsgebühr eine Vergütung gemäß §21
des Gehaltsgesetzes 1956."

12. Nach § 35 e wird eingefügt:

„§ 35 f. Bei Versetzungen vom Ausland in das
Inland ist für die Bemessung der Mietzinsentschä-
digung die in § 33 Abs. 1 enthaltene Frist von
14 Tagen nicht anzuwenden."

13. Die bisherigen §§ 35 f und 35 g erhalten die
Bezeichnung „§ 35 g" und „§ 35 h".

14. § 59 wird aufgehoben.

15. § 73 erhält folgende Fassung:

„Teilnahme an Ausbildungs- und Fortbildungs-
veranstaltungen

§ 73. Die Teilnahme an Lehrveranstaltungen
(Kursen) zum Zwecke der eigenen Aus- und Fort-
bildung begründet nur dann einen Anspruch auf
Leistungen nach diesem Bundesgesetz, wenn diese
Teilnahme auf Grund eines Dienstauftrages und
darüber hinaus außerhalb des Dienstortes erfolgt.
Wird dem Teilnehmer die Verpflegung unentgelt-
lich beigestellt, entfällt der Anspruch auf Tagesge-
bühr für den entsprechenden Kalendertag. Wird
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dem Teilnehmer eine unentgeltliche Nächtigungs-
möglichkeit zur Verfügung gestellt, entfällt der
Anspruch auf Nächtigungsgebühr."

Artikel II

(1) Es treten in Kraft:

1. Art. I Z 9 mit 1. Oktober 1983,

2. die übrigen Bestimmungen dieses Bundesge-
setzes mit 1. Jänner 1984.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundeskanzler, in. Angelegenheiten jedoch,
die nur den Wirkungsbereich eines Bundesministers
betreffen, dieser Bundesminister betraut.

Kirchschläger

Sinowatz

659. Bundesgesetz vom 14. Dezember 1983,
mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979
und das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsge-

setz geändert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, BGBl.
Nr. 333, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 612/1983, wird wie folgt geändert:

1. § 10 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Während der Probezeit ist die Kündigung
ohne Angabe von Gründen, später nur mit Angabe
des Grundes möglich. Die Bestimmungen über die
Probezeit sind nicht anzuwenden auf

1. den Beamten, der unmittelbar vor Beginn des
Dienstverhältnisses mindestens ein Jahr in
einem privatrechtlichen Dienstverhältnis zum
Bund in gleichwertiger Verwendung zuge-
bracht hat, und

2. den Beamten, der unmittelbar nach Beendi-
gung einer mindestens ein Jahr dauernden
Dienstleistung als zeitverpflichteter Soldat auf
eine Planstelle einer niedrigeren oder gleich-
wertigen Verwendungsgruppe ernannt wird."

2. § 149 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Den im Abs. 1 für die Dienstklasse III bis
VII der Verwendungsgruppe H 1 vorgesehenen
Amtstiteln ist je nach Verwendung hinzuzufügen:
,des Generalstabsdienstes', ,des Intendanzdienstes',
,des höheren militärtechnischen Dienstes' oder ,des
höheren militärfachlichen Dienstes'."

3. Im § 149 Abs. 3 Z 2 wird der Ausdruck „den
Leiter des Amtes für Landesbefestigung" durch den
Ausdruck „den Leiter des Heeres-Datenverarbei-
tungsamtes" ersetzt.

4. An die Stelle des § 149 Abs. 6 treten folgende
Bestimmungen:

„(6) § 144 Abs. 3 zweiter und dritter Satz ist auf
Berufsoffiziere sinngemäß anzuwenden.

(7) Berufsoffizieren, die einer Einheit im Sinne
des § 1 des Bundesverfassungsgesetzes über die
Entsendung österreichischer Einheiten zur Hilfelei-
stung in das Ausland auf Ersuchen internationaler
Organisationen angehören und in einer Funktion
verwendet werden, die im Rahmen dieses Auslands-
einsatzes nach der internationalen Übung die Füh-
rung eines höheren Amtstitels erfordert, kann für
die Dauer dieser Verwendung der entsprechende,
in ihrer Verwendungsgruppe vorgesehene höhere
Amtstitel verliehen werden. Berufsoffizieren der
Dienstklasse VII und VIII der Verwendungsgruppe
H 1 kann aus diesem Anlaß die Verwendungsbe-
zeichnung ,Generalmajor' verliehen werden.
Soweit in dienst- oder besoldungsrechtlichen Vor-
schriften Rechtsfolgen an die Innehabung bestimm-
ter Amtstitel geknüpft werden, ist bei den im ersten
und zweiten Satz angeführten Berufsoffizieren von
jenem Amtstitel auszugehen, der ihnen auf Grund
ihrer dienstrechtlichen Stellung im Inland gebührt
hätte.

(8) Abs. 7 erster und dritter Satz ist auf Berufsof-
fiziere der Verwendungsgruppe H 1, die im Aus-
land als Militärattache verwendet werden, sinnge-
mäß anzuwenden."

5. § 175 erhält die Absatzbezeichnung „(1)".
Dem § 175 wird angefügt:

„(2) Für die Lehrer sind abweichend vom Abs. 1
folgende Amtstitel vorgesehen:
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6. § 176 erhält folgende Fassung:

„Verwendungsbezeichnung

§ 176. Abteilungsleiter an Pädagogischen Institu-
ten haben in der Zeit, in der sie auch die Funktion
des Leiters des Pädagogischen Institutes bekleiden,
die Verwendungsbezeichnung ,Direktor zu füh-
ren."

7. Nach § 184 wird eingefügt:

„9. Abschnitt

BEAMTE DER POST- UND
TELEGRAPHENVERWALTUNG

Anwendungsbereich

§ 184 a. Dieser Abschnitt ist auf die Beamten in
den Dienststellen des Betriebsdienstes in der Post-
und Telegraphenverwaltung anzuwenden. Als
Dienststellen des Betriebsdienstes gelten alle
Dienststellen der Post- und Telegraphenverwaltung
mit Ausnahme der Generaldirektion für die Post-
und Telegraphenverwaltung, der Post- und Tele-
graphendirektionen, des Post- und Telegraphenin-
spektorates Salzburg, des Fernmeldetechnischen
Zentralamtes, des Rechenzentrums und des Fern-
sprechgebührenamtes Wien.

Ernennungserfordernis

§ 184 b. (1) Die in der Anlage 1 vorgeschriebene
Zeit einer Verwendung in einer bestimmten Ver-
wendungsgruppe gilt auch dann als erbracht, wenn
sie der Beamte nach Vollendung des 18. Lebensjah-
res innerhalb der Post- und Telegraphenverwaltung

1. in einer höheren Verwendungsgruppe der
Besoldungsgruppe der Beamten der Post- und
Telegraphenverwaltung,

2. in einer gleichwertigen oder höheren Verwen-
dung (Einstufung und Tätigkeit) in einer
anderen Besoldungsgruppe oder

3. in einer gleichwertigen oder höheren Verwen-
dung (Einstufung und Tätigkeit) in einem
Entlohnungsschema nach dem Vertrags-
bedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86,

zurückgelegt hat. Dabei entsprechen

die Verwendungsgruppe A für Beamte und die Ent-
lohnungsgruppe a für Vertragsbedienstete der
Verwendungsgruppe PT 1 oder PT 2,

die Verwendungsgruppe B für Beamte und die Ent-
lohnungsgruppe b für Vertragsbedienstete der
Verwendungsgruppe PT 2, PT 3 oder PT 4,

die Verwendungsgruppe C für Beamte und die Ent-
lohnungsgruppe c für Vertragsbedienstete der
Verwendungsgruppe PT 5 oder PT 6,

die Verwendungsgruppe D für Beamte und die
Entlohnungsgruppe d für Vertragsbedienstete
der Verwendungsgruppe PT 7 oder PT 8,

die Verwendungsgruppe E für Beamte und die Ent-
lohnungsgruppe e für Vertragsbedienstete der
Verwendungsgruppe PT 9,

die Verwendungsgruppe P 1 für Beamte und die
Entlohnungsgruppe p 1 für Vertragsbedienstete
der Verwendungsgruppe PT 6,

die Verwendungsgruppe P 2 für Beamte und die
Entlohnungsgruppe p 2 für Vertragsbedienstete
der Verwendungsgruppe PT 7,

die Verwendungsgruppe P 3 für Beamte und die
Entlohnungsgruppe p 3 für Vertragsbedienstete
der Verwendungsgruppe PT 7 oder PT 8,

die Verwendungsgruppe P 4 für Beamte und die
Entlohnungsgruppe p 4 für Vertragsbedienstete
der Verwendungsgruppe PT 8,

die Verwendungsgruppe P 5 für Beamte und die
Entlohnungsgruppe p 5 für Vertragsbedienstete
der Verwendungsgruppe PT 9.

(2) Abs. 1 ist auch auf die Zeiten anzuwenden, in
denen der Beamte zwar nicht die verlangte Einstu-
fung aufgewiesen hat, wohl aber ständig mit den
Aufgaben eines Arbeitsplatzes betraut war, die die-
ser Einstufung entsprechen.

(3) Der Bundesminister für Verkehr hat im Ein-
vernehmen mit dem Bundeskanzler durch Verord-
nung zu bestimmen, welche Organisationseinheiten
und welche weiteren gleichwertigen Verwendun-
gen den in der Anlage 1 Z 30 bis 38 angeführten
Kategorien zuzuordnen sind. Bei der Zuordnung
der Organisationseinheiten ist auf ihre Größe, ihre
sachliche und personelle Ausstattung, auf die mit
ihrer Leitung verbundene Verantwortung und auf
die Stellung dieser Organisationseinheit im Betrieb
Bedacht zu nehmen. Bei der Zuordnung der Ver-
wendungen sind insbesondere Art und Schwierig-
keit der Tätigkeit, der Umfang des Aufgabenberei-
ches, die dem Arbeitsplatzinhaber in seinem Aufga-
benbereich eingeräumte Selbständigkeit, die Verfü-
gungsberechtigung, die Eigenverantwortlichkeit
der Tätigkeit, die organisatorische Stellung des
Arbeitsplatzes und die für die betreffende Verwen-
dung erforderliche Ausbildung zu berücksichtigen.

(4) Beamte mit Hochschulbildung im Sinne der
Anlage 1 Z 1.1 sind während ihres provisorischen
Dienstverhältnisses auch dann in die Verwendungs-
gruppe PT 2 einzureihen, wenn sie sich im Stadium
der innerbetrieblichen Ausbildung befinden und
noch nicht dauernd mit einer gemäß Abs. 3 vorge-
sehenen Verwendung betraut wurden.

Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen

§ 184 c. (1) Für die Beamten der Post- und Tele-
graphenverwaltung sind folgende Amtstitel vorge-
sehen:
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(2) Die Beamten der Post- und Telegraphenver-
waltung haben in den nachstehenden Verwendun-
gen anstelle des Amtstitels folgende Verwendungs-
bezeichnungen zu führen:

Leistungsfeststellung und Disziplinarrecht

§ 184 d. Bei der Bestellung der Mitglieder der
Leistungsfeststellungs- und der Disziplinarkommis-
sionen in der Post- und Telegraphenverwaltung
kommt das dem Zentralausschuß zustehende
Bestellungsrecht der in diesem Bereich eingerichte-
ten Vertretung der Dienstnehmer zu."

8. In der Anlage 1 erhält Z 24.2 in der Spalte
„Erfordernis" folgende Fassung:

„a) Die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung
an einer höheren Schule und die der Verwen-
dung entsprechende Lehrbefähigung oder

b) der Abschluß der theologischen Hochschul-
studien im Sinne des § 35 des Allgemeinen
Hochschul-Studiengesetzes."

9. In der Anlage 1 erhält Z 26.2 in der Spalte
„Erfordernis" folgende Fassung:

„a) Die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung
an einer höheren Schule oder

b) eine abgeschlossene kirchliche beziehungs-
weise religionsgesellschaftliche Ausbildung
zum Religionslehrer einschließlich einer nach
dem 1. Juni 1983 abgelegten Zusatzprüfung
für Religionslehrer."

10. In der Anlage 1 erhält Z 26.3 in der Spalte
„Verwendung" folgende Fassung:

„26.3. Lehrer für Leibesübungen."

11. In der Anlage 1 erhält Z 26.8 folgende Fas-
sung:

a) in der Spalte „Verwendung":

„26.8. Lehrer für Werkerziehung"

b) in der Spalte „Erfordernis":

„Eine Befähigung für Werkerziehung an einer
allgemeinbildenden Pflichtschule gemeinsam mit
einer Zusatzprüfung über die Bereiche

a) Gebrauchsgut und Design (Produktgestal-
tung).

b) Wohnen und Umweltgestaltung,
c) Material- und Werkzeugkunde einschließlich

Unfallverhütung."
12. Der Anlage 1 wird angefügt:

„30. VERWENDUNGSGRUPPE PT 1

Ernennungserfordernisse:

30.1. Eine in Z 30.2 angeführte oder gemäß Ver-
ordnung nach § 184 b Abs. 3 gleichwertige Ver-
wendung und die Erfüllung der in Z 30.3 vorge-
schriebenen Erfordernisse.

30.2. Verwendung
a) im Postautodienst als

Leiter einer Postautobetriebsleitung,
Stellvertreter des Leiters einer Postautobe-

triebsleitung,
b) im Fernmeldedienst als

Leiter eines Telegraphenbauamtes,
Leiter eines Fernmeldebetriebsamtes,
Leiter des Kabelbauamtes,
Leiter des Fernsprechbetriebsamtes,
Leiter der Fernmeldezentralbauleitung,
Leiter der Telegraphenzeugverwaltung,
Stellvertreter des Leiters eines der angeführ-

ten Ämter (ausgenommen das Telegra-
phenbauamt 4).
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30.3.
a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse

der Z 1.1, eine vierjährige Verwendung in
der Verwendungsgruppe PT 2 und der
erfolgreiche Abschluß der Grundausbil-
dung I,

b) die Erfüllung der Ernennungserfordernisse
der Z 1.2, eine sechsjährige Verwendung in
der Verwendungsgruppe PT 2 oder PT 3 und
der erfolgreiche Abschluß der Grundausbil-
dung I oder

c) eine achtjährige Verwendung in der Verwen-
dungsgruppe PT 2 oder PT 3 und der erfolg-
reiche Abschluß der Grundausbildung I.

31. VERWENDUNGSGRUPPE PT 2

Ernennungserfordernisse:

31.1. Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse
der Z 1.1 und eine in Z 31.2 angeführte Verwen-
dung.

31.2. Verwendung im Fernmeldedienst als

Leiter einer technischen Abteilung (mit Aus-
nahme der Telegraphenzeugabteilung) in
einem Telegraphenbauamt, in einem Fernmel-
debetriebsamt, im Kabelbauamt (ausgenom-
men Abteilungsleiter I), im Fernsprechbetriebs-
amt oder in der Fernmeldezentralbauleitung.

31.3. Eine in Z 31.4 angeführte oder gemäß Ver-
ordnung nach § 184 b Abs. 3 gleichwertige Ver-
wendung und die Erfüllung der in Z 31.5 vorge-
schriebenen Erfordernisse.

31.4. Verwendung
a) im Postdienst als

Leiter der Postzeugverwaltung,
Leiter eines Postamtes I. Klasse,

b) im Postautodienst als
Leiter einer Abteilung in einer Postautobe-

triebsleitung,
Leiter einer Postgarage I,

c) im Fernmeldedienst als
Leiter einer in Z 31.2 angeführten techni-

schen Abteilung,
Leiter der Technischen Stelle eines Telegra-

phenbauamtes, eines Fernmeldebetriebs-
amtes, des Kabelbauamtes oder des Fern-
sprechbetriebsamtes,

Leiter des Fernamtes Wien,
Leiter einer Bau- und Planungsstelle.

31.5. Eine achtjährige Verwendung in der Ver-
wendungsgruppe PT 3 oder PT 4 und der erfolg-
reiche Abschluß der Grundausbildung II.

Definitivstellungserfordernisse:

31.6. Für die in Z 31.1 angeführten Beamten der
erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung I.

32. VERWENDUNGSGRUPPE PT 3

Ernennungserfordernisse:

32.1. Eine in Z 32.2 angeführte oder gemäß Ver-
ordnung nach § 184 b Abs. 3 gleichwertige Ver-
wendung und die Erfüllung der in Z 32.3 vorge-
schriebenen Erfordernisse.

32.2. Verwendung
a) im Postdienst als

Kassenbeamter I oder II,
Kontrollbeamter für den Umleite- und

Zustelldienst,
Leiter eines Postamtes II. Klasse erster bis

dritter Stufe,
Mitarbeiter im Postbetriebsdienst bei einem

Postamt I. Klasse,
b) im Postautodienst als

Leiter der Postautowerkstätte einer Post-
autobetriebsleitung,

Leiter des Postverkehrsbüros in Graz, Linz
und Wien,

Leiter einer Postgarage II oder einer Postga-
rage III,

Mitarbeiter/Unfallbearbeitung, Betriebsmit-
telkontrolle, Nebengebühren in einer Post-
autobetriebsleitung,

c) im Fernmeldedienst als
Gruppenleiter in einem Rundfunkamt,
Leiter einer EntStörungsstelle,
Leiter einer Telegraphenzeugabteilung,
Mitarbeiter/Planung,
Systemspezialist,
Mitarbeiter/Beschaffung.

32.3. Eine fünfjährige Verwendung in der Ver-
wendungsgruppe PT 4 und der erfolgreiche
Abschluß der Grundausbildung II.

32.4. Durch die in Z 32.2 angeführten Verwen-
dungen eines Mitarbeiters werden nur besonders
qualifizierte und verantwortungsvolle Tätigkeiten
erfaßt, deren Ausübung mehr Kenntnisse und
Fähigkeiten erfordert, als die Ausübung einer in
Z 33.2 angeführten Verwendung eines Sachbear-
beiters.

33. VERWENDUNGSGRUPPE PT 4

Ernennungserfordernisse:

33.1. Eine in Z 33.2 angeführte oder gemäß Ver-
ordnung nach § 184 b Abs. 3 gleichwertige Ver-
wendung und die Erfüllung der in Z 33.3 vorge-
schriebenen Erfordernisse.

33.2. Verwendung
a) im Postdienst

im Geldschalterdienst (Annahme und Abgabe
von Geld, Sparverkehr, Valuten usw.),

als Leiter eines Postamtes II. Klasse vierter
Stufe,
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im Prüfdienst im Post- und Fernmeldever-
kehrsdienst,

als Sachbearbeiter im Postbetriebsdienst,
b) im Postautodienst

im Auslands- und Mietwagendienst im Post-
autoverkehrsdienst,

als Leiter einer Postgarage IV,
im Technischen Kraftwagenüberwachungs-

dienst,
c) im Fernmeldedienst

im Dienst auf Abrechnungsplätzen in einem
Rundfunkamt,

als Sachbearbeiter in einer Anmeldestelle,
als Sachbearbeiter in einer Warenverrech-

nungsstelle,
als Systemtechniker.

33.3.
a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse

der Z 2.1,
b) die Erfüllung der Ernennungserfordernisse

der Z 2.2 und der erfolgreiche Abschluß der
Grundausbildung II oder

c) eine achtjährige Verwendung im Bundes-
dienst, davon eine sechsjährige Verwendung
in der Verwendungsgruppe PT 5 oder PT 6
und der erfolgreiche Abschluß der Grundaus-
bildung II.

33.4. Durch die in Z 33.2 angeführten Verwen-
dungen eines Sachbearbeiters werden nur qualifi-
zierte und verantwortungsvolle Tätigkeiten erfaßt,
deren Ausübung mehr Kenntnisse und Fähigkeiten
erfordert, als die Ausübung einer in Z 35.2 ange-
führten Verwendung einer Mithilfe.

Definitivstellungserfordernisse:

33.5. Für die in Z 33.3 lit. a angeführten Beamten
der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung II.

34. VERWENDUNGSGRUPPE PT 5

Ernennungserfordernisse:

34.1. Eine in Z 34.2 angeführte oder gemäß Ver-
ordnung nach § 184 b Abs. 3 gleichwertige Ver-
wendung und die Erfüllung der in den Z 34.3
beziehungsweise 34.4 vorgeschriebenen Erforder-
nisse.

34.2. Verwendung
a) im Postdienst

im Briefschalterdienst (Annahme von Brief-
sendungen, Wertzeichenverkauf, Marken-
abonnement, Sondermarken),

als Leiter eines Postamtes III. Klasse,
im Paketschalterdienst (Annahme von Pake-

ten und Wertsendungen sowie Paketsam-
meidienst),

b) im Postautodienst als
Abteilungsleiter in einer Postautowerkstätte,
Leiter einer Postgarage V,
Pflege- und Fahrdienstmeister in einer Post-

garage,
c) im Fernmeldedienst

als Fachtechniker/Außen,
als Fachtechniker/Innen,
als Bautruppführer mit mindestens sechs

nachgeordneten Arbeitskräften (davon
mindestens drei Facharbeitern).

34.3.
a) Hauptschulabschluß oder die erfolgreiche

Ablegung der Eignungsprüfung oder
b) eine sechsjährige Verwendung in den Ver-

wendungsgruppen PT 6 bis PT 9 und der
erfolgreiche Abschluß der Grundausbil-
dung III.

34.4. In Verwendungen, die die Erlernung eines
Lehrberufes erfordern, überdies der erfolgreiche
Abschluß einer einschlägigen Berufsausbildung
gemäß Z 3.3 lit. a oder c.

Definitivstellungserfordernisse:

34.5. Für die in Z 34.3 lit. a angeführten Beamten
der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung III.

35. VERWENDUNGSGRUPPE PT 6

Ernennungserfordernisse:

35.1. Eine in Z 35.2 angeführte oder gemäß Ver-
ordnung nach § 184 b Abs. 3 gleichwertige Ver-
wendung und die Erfüllung der in den Z 35.3
beziehungsweise 35.4 vorgeschriebenen Erforder-
nisse.

35.2. Verwendung
a) im Postdienst

in der Abgabe von Briefsendungen, Paketen
und Telegrammen,

als Kursbegleiter bei Bahnposten,
als Mithilfe/Postverzollung,
im Postzeitungsdienst Inland,

b) im Postautodienst
im Dienst des Facharbeiters als Partieführer

mit Beaufsichtigung und Leitung einer
Arbeitsgruppe, der Facharbeiter angehö-
ren,

als Lagerführer,
im Postautoabfertigungsdienst,

c) im Fernmeldedienst
als Kabel- und Verlegsaufsicht,
im Fernsprechauftragsdienst,
als Gruppenbearbeiter in einem Rundfunk-

amt,
als Mithilfe in einer technischen Stelle,
als Sprechstellenentstörer (ausgenommen

Leitungsentstörer),
im Störungsannahmedienst.
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35.3.
a) Hauptschulabschluß oder die erfolgreiche

Ablegung der Eignungsprüfung oder
b) eine vierjährige Verwendung in den Verwen-

dungsgruppen PT 7 bis PT 9 und der erfolg-
reiche Abschluß der Grundausbildung III.

35.4. In Verwendungen, die die Erlernung eines
Lehrberufes erfordern, überdies der erfolgreiche
Abschluß einer einschlägigen Berufsausbildung
gemäß Z 3.3 lit. a oder c.

35.5. Durch die in Z 35.2 angeführten Verwen-
dungen einer Mithilfe werden fachbezogene Tätig-
keiten technischer oder administrativer Art erfaßt,
die unter ummittelbarer Aufsicht auszuführen sind
und deren Ausübung mehr Kenntnisse und Fähig-
keiten erfordert, als die Ausübung der in Z 37.2
angeführten Verwendung im Stenotypiedienst.

Definitivstellungserfordernisse:

35.6. Für die in Z 35.3 lit. a angeführten Beamten
der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung III.

36. VERWENDUNGSGRUPPE PT 7

Ernennungserfordernisse:

36.1. Eine in Z 36.2 angeführte oder gemäß Ver-
ordnung nach § 184 b Abs. 3 gleichwertige Ver-
wendung und die Erfüllung der in Z 36.3 vorge-
schriebenen Erfordernisse.

36.2. Verwendung
a) im Postdienst als

Mechaniker für Spezialmaschinen (zB
Schreib-, Rechen-, Stempel-, Bündelma-
schinen, Briefmarkenautomaten),

b) im Postautodienst als
Kraftfahrzeug-Elektriker,
Kraftfahrzeug-Mechaniker,

c) im Fernmeldedienst als
Leitungsentstörer,
Elektroinstallateur,
Fernmeldemonteur.

36.3. Die Erlernung eines Lehrberufes gemäß
Z 3.3 lit. a oder c und die Verwendung als Fachar-
beiter im einschlägigen Lehrberuf.

Definitivstellungserfordernisse:

36.4. Der Nachweis der Erlernung eines Lehrbe-
rufes bei der Post- und Telegraphenverwaltung
oder der erfolgreiche Abschluß der Grundausbil-
dung IV. In der Verordnung über diese Grundaus-
bildung kann abweichend von den §§ 27 bis 32 und
dem § 33 Abs. 4 bis 7 vorgesehen werden, daß

a) die Grundausbildung nicht mit einer Dienst-
prüfung, sondern mit einer praktischen und
mündlichen Erprobung des Kenntnisstandes
des Beamten in Verbindung mit seiner
Arbeitsleistung am Arbeitsplatz abzuschlie-
ßen ist und

b) dem Beamten an Stelle eines Prüfungszeug-
nisses eine Abschrift der Mitteilung an die
Dienststelle, deren Stand der Beamte ange-
hört, über die erfolgreich abgeschlossene
Grundausbildung auszufolgen ist.

37. VERWENDUNGSGRUPPE PT 8

Ernennungserfordernisse:

37.1. Eine in Z 37.2 angeführte oder gemäß Ver-
ordnung nach § 184 b Abs. 3 gleichwertige Ver-
wendung und die Erfüllung der in Z 37.3 vorge-
schriebenen Erfordernisse.

37.2. Verwendung
a) im Postdienst

im Briefzustelldienst,
als Fahrbegleiter auf Schienenpostkursen,
als Fahrbegleiter auf Straßenpostkursen,
im Gesamtzustelldienst,
im Landzustelldienst,
in der motorisierten Briefeinsammlung,
als Hausarbeiter,
im Stenotypiedienst,

b) im Postautodienst
im Omnibuslenkerdienst,
im Paketkraftwagenlenkerdienst,
als Werkstättenarbeiter,
im Stenotypiedienst,

c) im Fernmeldedienst
im Fachlichen Technischen Hilfsdienst,
im Zeichnerdienst,
als Bautrupparbeiter,
als Meßhelfer,
als Spleißer,
im Stenotypiedienst.

37.3.
a) Der erfolgreiche Abschluß der Pflichtschul-

ausbildung oder die erfolgreiche Ablegung
der Aufnahmsprüfung,

b) eine zweijährige Vewendung in der Verwen-
dungsgruppe PT 9 und der erfolgreiche
Abschluß der Grundausbildung IV oder

c) eine sonstige Berufspraxis, die für die Ver-
wendung von Bedeutung ist.

Definitivstellungserfordernisse:

37.4. Für die in Z 37.3 lit. a und c angeführten
Beamten der erfolgreiche Abschluß der Grundaus-
bildung IV.

38. VERWENDUNGSGRUPPE PT 9

Ernennungserfordernisse:

38.1. Eine in Z 38.2 angeführte oder gemäß Ver-
ordnung nach § 184 b Abs. 3 gleichwertige Ver-
wendung und die hiefür erforderliche Eignung.
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38.2. Verwendung
a) im Postdienst im

Amtsdienst (zB Stempeldienst, Verladedienst,
Beuteldienst, Anfertigen und Öffnen von
Briefbunden und Verschlüssen, Kursboten-
gänge usw.),

Botendienst,
Ofenheizdienst,
Reinigungsdienst,

b) im Postautodienst im
Dienst des ungelernten Arbeiters,
Hilfsdienst in Lagern und Werkstätten,
Wagenreinigungsdienst,

c) im Fernmeldedienst im
Feuerwachdienst,
Hilfsdienst im Fernmeldebau- und Betriebs-

dienst,
Technischen Reinigungsdienst,
Torwartdienst."

Artikel II

(1) Der Beamte des Dienststandes, der dem im
§184 a BDG 1979 umschriebenen Personenkreis
angehört, kann durch schriftliche Erklärung seine
Überleitung in die Besoldungsgruppe der Beamten
der Post- und Telegraphenverwaltung bewirken.

(2) Die Überleitung beziehungsweise Ernennung
einer Person, die der Besoldungsgruppe der Beam-
ten der Post- und Telegraphenverwaltung noch
nicht angehört, ist

1. in die Verwendungsgruppen PT 1, PT 2,
PT 7, PT 8 und PT 9 frühestens mit Wirkung
vom 1. Jänner 1984,

2. in die Verwendungsgruppen PT 5 und PT 6
frühestens mit Wirkung vom 1. März 1985,

3. in die Verwendungsgruppen PT 3 und PT 4
frühestens mit Wirkung vom 1. Mai 1986

zulässig.

(3) Die Überleitung wird mit dem im Abs. 2 für
die betreffende Verwendungsgruppe vorgesehenen
Tag wirksam, wenn der Beamte die Erklärung
nicht später als zwölf Monate nach diesem Tag
abgibt. Wird diese Erklärung nach Ablauf dieser
Frist abgegeben, so wird die Überleitung mit dem
auf die Abgabe dieser Erklärung folgenden Mo-
natsersten wirksam.

(4) Erfüllt der Beamte die Ernennungserforder-
nisse und — wenn sein Dienstverhältnis bereits
definitiv geworden ist — die Definitivstellungser-
fordernisse für eine von der Etappenregelung nach
Abs. 2 bereits erfaßte Verwendungsgruppe erst
nach dem Inkrafttreten der betreffenden Etappe, so
wird die Überleitung abweichend vom Abs. 3 frühe-
stens mit dem auf die Erfüllung dieser Ernennungs-
und Definitivstellungserfordernisse folgenden
Monatsersten wirksam.

Artikel III

(1) Der Beamte wird nach Art. II auf eine Plan-
stelle jener Verwendungsgruppe der Besoldungs-
gruppe der Beamten der Post- und Telegraphenver-
waltung übergeleitet, die seiner Verwendung ent-
spricht, mit der er am Tag der Wirksamkeit der
Überleitung dauernd betraut ist, wenn er hiefür
auch die sonstigen Ernennungs- beziehungsweise
Definitivstellungserfordernisse erfüllt.

(2) Erfüllt er die sonstigen Ernennungs- bezie-
hungsweise Definitivstellungserfordernisse nur für
eine niedrigere Verwendungsgruppe der Besol-
dungsgruppe der Beamten der Post- und Telegra-
phenverwaltung, so wird er nach Art. II in diese
Verwendungsgruppe übergeleitet. Kommen hiefür
mehr als eine Verwendungsgruppe in Betracht, so
erfolgt die Überleitung in die höchste dieser Ver-
wendungsgruppen.

(3) Ist eine Verwendungszeit in einer bestimmten
Verwendungsgruppe Ernennungs- oder Definitiv-
stellungserfordernis oder Teil eines solchen Erfor-
dernisses, so ist § 184 b BDG 1979 anzuwenden.

(4) Ist der erfolgreiche Abschluß einer Grund-
ausbildung, der Abschluß einer bestimmten Schul-
ausbildung oder die Erlernung eines einschlägigen
Lehrberufes Ernennungs- oder Definitivstellungser-
fordernis oder Teil eines solchen Erfordernisses, so
gelten diese Erfordernisse oder ihre betreffenden
Teile nach den neuen Rechtsvorschriften für die
Verwendung, mit der der Beamte am Tag der
Überleitung dauernd betraut war, als erfüllt, wenn
der Beamte die Ernennungs- beziehungsweise Defi-
nitivstellungserfordernisse oder ihre betreffenden
Teile nach den vor dem gemäß Art. II Abs. 2 maß-
gebenden Tag geltenden Bestimmungen für die bis-
herige Verwendungsgruppe der Beamten der Allge-
meinen Verwaltung und in handwerklicher Ver-
wendung erfüllt hat, die seiner Verwendung, mit
der er am Tag der Überleitung dauernd betraut
war, entsprochen haben.

Artikel IV

Beamte der Besoldungsgruppe der Beamten der
Post- und Telegraphenverwaltung dürfen nur dann
auf eine Planstelle einer anderen Besoldungsgruppe
ernannt werden, wenn ihre neue Verwendung nicht
unter die Umschreibung des § 184 a BDG 1979
fällt.

Artikel V

Das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz,
BGBl. Nr. 244/1965, zuletzt geändert durch
Art. XI des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 350/1982,
wird wie folgt geändert:

§ 3 Abs. 11 erhält folgende Fassung:

„(11) Abteilungsleiter an Pädagogischen Institu-
ten sind von der Unterrichtserteilung befreit. Üben
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sie dennoch eine Unterrichtstätigkeit aus, so
gebührt hiefür abweichend vom § 61 des Gehaltsge-
setzes 1956, wenn die von ihnen geleitete Abteilung
gemäß § 57 Abs. 9 des Gehaltsgesetzes 1956

1. der Dienstzulagengruppe I zugewiesen ist, bis
zum Ausmaß von einer Wochenstunde,

2. der Dienstzulagengruppe II zugewiesen ist,
bis zum Ausmaß von drei Wochenstunden,

3. einer der Dienstzulagengruppen III bis V
zugewiesen ist, bis zum Ausmaß von fünf
Wochenstunden

keine Vergütung. Für Abteilungsleiter, die gleich-
zeitig mit der Leitung des Pädagogischen Institutes
betraut sind, vermindert sich die in Z 2 und 3 ange-
führte Stundenzahl auf eine Wochenstunde."

Artikel VI

Art. V Abs. 1 des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 137/1983 wird aufgehoben.

Artikel VII

(1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes
angeordnet wird, treten in Kraft:

1. Art. I Z 5, 6, 8, 9 und 11 und die Art. V und
VI mit 1. September 1983,

2. Art. I Z 1 bis 4, 7, 10 und 12 und die Art. II
bis IV mit 1. Jänner 1984.

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesge-
setzes können ab dem Tage seiner Kundmachung
erlassen werden. Die Verordnungen treten frühe-
stens mit dem Tag in Kraft, mit dem die betref-
fende Verordnungsermächtigung in Kraft tritt.

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist die Bundesregierung, in Angelegenheiten
jedoch, die nur den Wirkungsbereich eines Bundes-
ministers betreffen, dieser Bundesminister betraut.

Kirchschläger

Sinowatz


